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Zweckmäßig Hilfsmittel für die Uwwiiltiiiijs-
:: prrois der neuen Krankenversicherung::

In vierter Auflage ist erschienen:

Hochs Relchsverslcherungsordnung
Handausgabe mit ausführlichen Erläuterungen und Sachregister. 814 Seiten.

—— Preis biegsam gebunden 6 Mark. ——

„Diese Ausgabe ist sehr geeignet, schnell and zuverlässig über die Be¬

stimmungen des neuen Gesetzes zu unterrichten. ... Die Ausgabe wird sich also

für den täglichen Gebrauch sehr nützlich erweisen." („Arbeiter-Versorgung")
„Daß die Hoch'sdie RVO. in rascher Reihenfolge schon in III. Auflage

herauskommt, ist ein Beweis dafür, wie sehr sie dem Bedürfnis entgegen¬
gekommen ist. .

"

(„Correspondenzblatt")

Anlagenband zu Hochs Relchsverslcherungsordnung
Obersichtliche, nach den Büchern der RVO. geordnete Sammlung der wichtigen
behördlichen Ausführungsbestimmungen zu allen Büchern der RVO. — Bei

der Fülle der ergangenen Ausführungsbestimmungen fflr die Praxis

unentbehrlich. Preis broschiert 3 Mark«

„Das (die besondere Ordnung nach Büchern) ist sehr praktisch, weü aufdiese
Art immer das zusammengehörige Material zusammenkommt. ... Za loben ist auch,

daß auch die älteren Ausführungsverordnungen, soweit sie Gültigkeil behalten,

mit aufgeführt worden sind. Das Buch ist zu empfehlen." („Correspondenzblatt")

Immerwährender Kalender für die Reichsversicherung
Der Kalender ist — zweiseitig — auf Pappe gezogen; er gibt bei jedem Tage
jeden Frittablauf an. Der Kalender vermeidet Irrtümer und erspart Zeit.

„Er bildet dadurch für die Unfall- and Krankenversicherung ein

praktisches Hilfsmittel für die Fristenberechnung:' („Arbeiter-Versorgung.")

Preis 1 Mark zuzüglich 30 Pf. Versandkosten.

Sämtliche Schriften sind zu beziehen beim Verlag:

Verlagsbuchhandlung Carl Giebel Berlin 0 27, Dircksenstraße 4.
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Tüchtiger Kassenbeamter
mit samtilmen Zweigen dar Kassenverwaltung durchaus

vertraut, rurzelt in ungekündlc'er Stellung, seit zirka

fünf Jahren bei einer großen Ortskrankenkasse tatig

(ca 25 000 Mitglieder). 28 Jahre alt. gesund, 1,73 groß.

möchte sich verändern und sucht Stellung.

Öefl. Offerten mit Angabe des 6ehalts, des eventuellea

Dienstantritts und Angabe der naher*« Verhältnisse unter

A. B. 23 an die Expedition dieses Blattes erbeten.

Kassenbeamter
24 Jahre, gesetzeskundig, militärfrei, Stenograph,

Buchführung, im Kassenwesen durchaus vertraut,

wünscht Stellung.

Gefällige Angebote erbeten unter A. F. 313 an die

Expedition dieses Blattes.

Wir suchen zu baldmöglichstem Antritt einen

Kassierer und Qeschilftsfflhrer,
der befähigt ist^eine Kasse (zirka 2500 Mitglieder)
mit Umsicht zu fuhren. Bewerber, welche im Kranken¬

kassenwesen langjährige FMahrung haben, wollen Offerten

unter Beifügung von Zeugnisabschriften und Angabe von

Gehaltsansprüchen bis zum 20. April einreichen an den

Vorstand der Allgemeinen Ortskrankenkasse

für Hertigswalde und Umgegend.
Paul Wolf. Vorsitzender. I*M

Verzeichnis der deutschen
Krankenkassen

(Orts-, Land-, Betriebs-, Innungs und Ersatzkassen)
nach Einführung der ReichtVersicherungsordnung

aadi dem Stande von Mitte 19t4. Für die nach Oberversicherungsämtern
aufgeführten Orts* und Landkrankenkassen auch ein alphabetisches Verzeichnis

zum leichteren Auffinden In Fällen der §S 214, 219. 220 RVO.

Preis geheftet 4,50 Mark. \

Ad. Littmann. Verlag, Oldenburg I. Gr.

*t7

Brud)=Pollmann
empfiehlt fetn feger tn

Bructibanbagen, felbbinben, 6c-

rabehaliern,Spritwn,Suspen(orien
(oerif fiimt. RrtiHel zur KfanfcenpPege.

o Cigenc IPerkftjn. o

Berlin T.,54, CottjrlngfrfTr.öO
Hilf ßru<Mlntrtr nit cteftifdwn Platten,

jngcnetKii un& rreitf; am Körper.

i Masseur und Neilgehilfe

Karl Lindemann u. Frau
«eukfilln, MQnchener Str.1

Eck* Berliner StraSc. f*"
Für sämtliche Krankenkassen.

M.Leschnik
Lieferant fOr Krankenkassen

BadstraBe 42 43.

Optisches Instftut

A. ZIEM
Berlin N [•"

Schönhauser Allee 10-11
la Haaae Brauerei Könliotadt

Lieferant samtl. Krankenkassen,

C.SCHUBERT
Optiker und Bandaglst (•'¦

Neukölln, Berystraße 148
Lieferant tamülcbtr Kr.nkenkatae.

11. PfOll' Bandaglst

BERUH C DlrtlseutraBc 20
am Bannhof Alexanderplats

Spezialgeschäft für r

Brncbbandagen
Leibbinden etc.

Pernspr.: Amt Konigstadt 8208

Eigene Werkstatt

A.E.LANGE
Bandaglst :: Optiker
Berlin. Brunnenstr. 166

raaken

• I
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kaaaem «ad u

Bünser Band., künstl. Glieder

I Berlin, Badstraße 57

R. Arnold! ¦

Optiker
Berlin NO., Neue Könfcstr. 42

(am Alexanderoiatz).
•1 - ttltaie. =—

Weißensee, Berliner Allee 241.

Lieferant sämtlicher Krankenkassen
Berlins und Vororte.

C. Streu, OPttker

Berlin, 6rün«r Weg 94. rsgt
Cltferant für Krankcnkafffti. IS

Frltzlöulohn
m\ Zahnkünstler

WfrangelstraBe 86 '•

Telephon: Amt Morltzplatr 10308

Straußfederr
PlfarfaHeD: Reimten

Knöpfen. Klrben, Aufarte¬
ten derselben nowle b«mw

iu Fabrikpreisen!
Oeschw. Schmidt« Berlin SC

Köpenicker Straße b. \m
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Zur Anwendung des § 180 RVO.
Von Helmut Lehmann, Dresden.

Die Neuordnung des Verfahrens der Kranken¬

versicherung hat zwar viele unleugbare Vor¬

teile. In der Obergangszeit sind jedoch, wie

bei jeder Neueinrichtung, einige Mängel un¬

vermeidbar. Die Oberversicherungsämter und

auch das Reichsversicherungsamt können - bei

aller Hochachtung vor dem theoretischen Wissen

ihrer Juristen — doch nicht die Erfahrung
haben, um jederzeit den praktischen Bedürf¬

nissen der Krankenkassen gerecht zu werden.

Für die Kassenverwaltungen hat das schon

manche Unannehmlichkeit und Mehrarbeit ver¬

ursacht. Eine tief einschneidende Änderung der

bisherigen Obung der Kassenverwaltungen wurde

bedingt durch die neuen Grundsätze, die das

Reichsversicherungsamt für die Berechnung des

Grundlohns, der Barleistungen, der Beiträge und

der Einreihung der Versicherten in die Lohn¬

stufen aufgestellt hat.

Diese neuen Grundsätze sind enthalten in

den Entscheidungen 1787 und 1788 des Jahrgangs
1913 (unter diesen Nummern in den Amtlichen

Nachrichten des Reichsversicherungsamts abge¬
druckt). Das Reichsversicherungsamt hat sich

auf den Standpunkt gestellt, daß Beiträge nur

für Wochentage erhoben werden dürfen, wenn

nicht auch die Sonntage Arbeitstage sind, daß

bei nur tageweiser Beschäftigung die Beiträge
nur für die Tage tatsächlicher Arbeitsleistung
erhoben werden dürfen und daß es nicht auf

den durchschnittlichen Tagesentgelt, sondern auf

den wirklichen täglichen Arbeitsverdienst an¬

kommt Sehr viele Kassen haben infolgedessen
ihre bereits genehmigten Satzungen ändern

müssen oder müssen sie noch ändern.

Die unendlichen Schwierigkeiten bei der

praktischen Durchführung dieser Grundsätze des

Reichsversicherungsamts und die Tatsache, daß

danach ein Teil der Leistungen keine Deckung
durch Beiträge findet, haben die Kassen ver¬

anlaßt, sich gegen diese grundsätzlichen Ent¬

scheidungen zu wenden. Insbesondere ist auf

dem letzten Ortskrankenkassentag 1914 in Darm¬

stadt die Auffassung des Reichsversicherungs¬

amts lebhaft bekämpft worden. Inzwischen

scheinen nun auch dem Reichsversicherungsamt
die Folgerungen aus den von ihm aufgestellten
Grundsätzen bedenklich zu werden. Denn es

hat neuerdings von einer Anzahl großer Kassen

Gutachten über diese Fragen eingefordert. Es

ist anzunehmen, daß das Reichsversicherungsamt
genötigt ist, noch einmal die hier in Betracht

kommenden Fragen aufzurollen. Inzwischen

haben sich auch die Landesversicherungsanstalten
mit der Frage beschäftigt, da die andere Ein¬

schätzung in die Lohnstufen der Krankenkasse

auch eine andere Einreihung in die Beitrags¬
klassen der Invalidenversicherung zur Folge hat.

Dem Vernehmen nach haben sich die Landes -

Versicherungsanstalten gegen die Auffassung des

Reichsversicherungsamts gewendet.
Es wäre zu wünschen, daß das Reichsver¬

sicherungsamt angesichts der von allen Seiten

erhobenen Bedenken zu einer anderen Auf¬

fassung gelangt. Deshalb wird es nicht un¬

zweckmäßig sein, einmal die Rechtslage, die sich

aus den §§ 180 Abs. 1 und 2, 182 Ziffer 2 und

384 Abs. 3 RVO. ergibt, zusammenzufassen.

Das Rtfichsversicherungsamt hat in der Ent¬

scheidung 1788 den Grundsatz anerkannt, ndaß
die Ausgaben der Kasse, insbesondere diejenigen
für die Leistungen, im allgemeinen durch ein¬

heitliche Beiträge zu decken sind*4. Dieser

Grundsatz führt zu dem Ergebnis, daß die Bei¬

träge für gleiche Leistungen gleich sein müssen.

Die Leistungspflicht der Kasse an Krankenpflege,
Krankenhauspflege, Hauspflege, Wochenhilfe und

Sterbegeld wird nicht dadurch berührt, daß der

Versicherte tatsächlich nur an einigen Tagen
der Woche oder des Monats gearbeitet hat. Zur

Deckung dieser, etwa zwei Drittel des Gesamt¬

aufwandes erfordernden Leistungen und zur

Deckung des Anteils an den Verwaltungskosten
würde der Beitrag der nur tageweise Ver¬

sicherten nicht ausreichen, wenn er etwa nur

für die Tage tatsächlicher Arbeitsleistung er¬

haben werden dürfte. Der Beitrag muß viel¬

mehr für diese Versicherten für dieselben Zeit-
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rlume erhoben werden wie für die übrigen

Versicherten. Ist der Beitrag nach Wochen be¬

messen, so muß er auch von diesen nur tage¬

weise Beschäftigten wochenweise getragen wer¬

den. Würde nun aber hierbei der Grundsatz

der Entscheidung 1787 angewendet werden, so

müßte der Versicherte in eine hohe Lohnstufe

kommen, entsprechend dem für den einzelnen Tag

bezogenen Entgelt, und der Beitrag zur Kranken-

und Invalidenversicherung würde einen erheb¬

lichen Teil seines Gesamtarbeitsverdienstes in An¬

spruch nehmen.

Die Entscheidung 1787 geht von der Erwägung

aus, daß „die Höhe der Beiträge und bartn

Leistungen möglichst dem wirklichen täglichen
Arbeitsverdienst des einzelnen Mitgliedes anzu¬

passen" sei. Dieser Grundsatz kann jedoch nur

angewendet werden, wenn die Satzung von der

Vorschrift des § 180 Abs. 4 Gebrauch macht. Um

diese Fälle handelt es sich hier nicht, sondern

um den Fall des § 180 Abs. 1 und 2. Danach ist

nicht der wirkliche tägliche Arbeitsverdienst, son

dem ein durchschnittlicher Tagesentgelt zur Grund¬

lage zu nehmen. Da es sich um einen „durch¬

schnittlichen*4 Satz handelt, so kann nicht die Rede

davon sein, daß die Höhe der Beiträge und der

Barleistungen dem wirklichen taglichen Arbeitsver¬

dienst entspricht. Die Einschätzung der Ver¬

sicherten in die Lohnstufen muß vielmehr nach

einem Durchschnittssatz erfolgen, der den tat¬

sachlichen wirtschaftlichen Verhältnissen des Ver¬

sicherten gerecht wird. Für die wirtschaftlichen

Verhältnisse des Versicherten ist aber nicht ent¬

scheidend, was er zufällig in der einzelnen Ar¬

beitsschicht verdient, sondern was ihm für einen

gewissen Zeitabschnitt an Entgelt zur Verfügung
steht. Für den Versicherten ist es wirtschaftlich

ganz gleichgültig, ob er bei einer sechstägigen
Arbeitswoche täglich 5 Mk. verdient oder ob er

als Stücklohnarbeiter 30 Mk. am Wochenende aus¬

gezahlt erhält, oder ob er nur vier Tage in der

Woche arbeiten kann (z. B. als Lohnkellner) und

als Ergebnis seiner Arbeitstätigkeit eine Einnahme

von K) Mk. wöchentlich erzielt. Man kann auch

nicht einwenden, daß ein nur tageweise beschäf¬

tigter Versicherter die arbeitfreien Tage zu eigen¬
wirtschaftlicher Tätigkeit zur Verfügung hat.

Denn diese eigenwirtschaftliche Tätigkeit s für

das Versicherungsverhältnis unerheblich. Maß¬

gebend muß vielmehr bei Einschätzung nach einem

durchschnittlichen Tagescntgelt der Entgelt aus

dem Versicherungsverhältnis sein. Das Ver¬

sicherungsverhältnis wird aber nicht durch die

einzelnen Arbeitsschichten begrenzt, sondern

durch die Zeit, in der der Versicherte zur Ver¬

fügung des Arbeitgebers steht. Das Versiche¬

rungsverhältnis wird bei zwar tageweiser, jedoch
in dieser Art stets wiederkehrender Beschäfti¬

gung auch nicht durch den einzelnen Arbeits¬

tag bestimmt.

Damit steht keineswegs in Widerspruch, daß

«la; Krankengeld für jeden Arbeitstag zu zahlen

ist. Arbeitstag ist für einen Versicherten jeder
Tag, an dem er orte- oder berufsühlich zu arbeiten

pflegt (übereinstimmend. Hoffmann, Anmer¬

kung 10 zu § 182, und Hahn, Anmerkung 7 b zu

9 182). Würde man einem nur tageweise Beschäf¬

tigten das Krankengeld auch nur für diese Tage
der W'iche zahlen, so wäre damit den Zwecken

der Krankenversicherung nicht gedient. Denn

das Krankengeld dient dazu, die Ernährung des

Kranken während der Krankheit sicher zu stellen,
um den Hedungsprozeß zu ermöglichen Für den

Kranken und die Kasse wäre es aber im Endergebnis

gleichgültig, ob er, auf Grund seines Verdienstes

für die einzelne Tagesschicht in eine hohe Lohn¬

stufe eingereiht, nur für einzelne Tage Kranken¬

geld erhält, oder ob er, bei einem angenommenen

Durchschnittsentgelt, zwar in eine niedrigere Lohn¬

stufe kommt, dafür aber für alle Werktage
Krankengeld erhält. Es wäre auch nicht abzu¬

sehen, in welcher Weise die Krankenhauspflege

geregelt werden soll; ob dann auch nur für einige

Tage in der Woche Krankenhauskosten gezahlt
werden sollen. Arbeitstage im Sinne des § 182

RVO. sind also alle Tage, an denen der Ver¬

sicherte an sich zur Arbeit bereit ist, auch wenn er

nur infolge von Mangel an Beschäftigungsmöglich¬
keit diese Arbeitsbereitschaft nicht zur Lohnarbeit

ausnutzen kann. Bekennt man sich aber zu dem

Grundsatz, daß Krankengeld für die ganze Dauer

der Arbeitsbereitsbereitschaft zu zahlen ist, so

muß dieser Zeitabschnitt auch die Grundlage
bilden für die Berechnung des zur Deckung der

Barleistungen notwendigen Beitrags und dem¬

zufolge auch zur Berechnung des durchschnitt¬

lichen Tagesentgelts nach § 180 RVO.

Die Entscheidung 1787 legt für die Berech¬

nung des wirklichen Arbeitsverdienstes den Ar¬

beitstag, oder richtiger die Arbeitsschicht, zugrunde.
Bei fast allen gewerblichen Arbeitern wird der

Lohn jedoch nicht nach dieser Zeiteinheit be¬

messen; die Zeiteinheit für die überwiegende
Mehrheit der Versicherten ist vielmehr die Stunde.

Deshalb hängt der Tagesarbeitsverdienst bei

vielen Versicherten von Zufälligkeiten ab. Bei

Berechnung des Arbeitsverdienstes wird daher

bei diesen Versicherten die Zahl der zwischen

zwei Lohnzahlungszeiten geleisteten Arbeits¬

stunden zugrunde gelegt. Schwankt also schon

bei der Mehrzahl der Versicherten der „wirk¬
liche tägliche Arbeitsverdienst44 (Entscheidung
1787), so läßt er sich bei Versicherten, deren

Entgelt nach Stücklohn oder nach wöchentlichen,
monatlichen oder jährlichen Zeitabschnitten be¬

messen ist, überhaupt nicht feststellen. Um daher

zu dem durchschnittlichen Tagesentgelt des § 180

RVO. zu kommen, muß, sowohl für die Berechnung
des Beitragssatzes wie tür die Einsehätzung in

die Lohnstufen, der Zeitabschnitt zugrunde ge¬

legt werden, für den Barleistungen zu gewähren
sind. Diese Zeiteinheit steht für jeden Ver¬

sicherten nach der Art seiner Beschäftigung fest;

es ist die Zeit der Arbeitsbereitschaft. Ein ge¬
werblicher Arbeiter ist nur während der Wochen¬

tage arbeitsbereit, ganz gleich, ob er an allen

Tagen beschäftigt ist oder nicht. Das gleiche
trifft zu für Angestellte in Bureaus und Kontoren,
für Werkmeister, Techniker usw. An den Sonn- und

Feiertagen besteht Arbeitsbereitschaft für die im

Verkehrsgewerbc, als Dienstboten, landwirtschaft¬

liche Arbeiter, als Ladenangestellte, Bühnenmit¬

glieder usw. Beschäftigten. Hieraus ergibt sich

also, daß für die erstere Art der Versicherten

der Arbeitsverdienst bei wöchentlicher Lohn¬

zahlung' durch G, br*i monatlicher Lohnzahlung
durch 25 und bei jährlicher Lohnzahlung durch

300 zu teilen ist, um den durchschnittlichen

Tagesentgelt des § ISO zu ermitteln. Für Ver¬

sicherte, die infolge allgemeiner Arbeitsbereit¬

schaft an Sonn- und Feiertagen auch für Sonn-

und Feiertage Krankengeld zu beanspruchen haben,
muß infolgedessen die Lohnsumme bei wöchent¬

licher Lohnzahlung durch 7, bei monatlicher Lohn¬

zahlung durch 30 und bei jährlicher Lohnzahlung
durch 360 geteilt werden.

Danach würde allerdings für beide Arten

von Beschäftigungsbereitschaft eine verschiedene
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Verreehnungsart Platz greifen müssen, um den

i irundsatz aufrecht zu erhalten, daß die gleichen
Leistungen durch einheitliche Beiträge zu decken

ind. Die Kasse wird allerdings bei Eingang
der Anmeldung häufig nicht feststellen können,

I) Arbeitsbereitschaft auch für den Sonntag be¬

geht, so daß in der Praxis für einen Teil dieser

Versicherten der Arbeitsverdienst ebenfalls durch

... 25 oder 300 geteilt wird. Zur Vereinfachung
der Geschäfte würde die allgemeine Anwendung
iieser Zahlen zweifellos dienen. Dem Versicherten

geschieht damit auch kein Unrecht, denn es ist

für ihn gleichgültig, ob der ihm für eine Kranken¬

woche gezahlte Betrag nach 6 oder 7 Tagen be-

rechnet ist.

Bei dieser Gelegenheit möchten wir noch eine

I rage berühren, die mit der vorstehend be¬

handelten im engsten Zusammenhang steht und

die für die Krankenkassen von großer finanzieller

Bedeutung ist. Das ist die Frage, ob allgemein
die Beiträge für 6 oder 7 Tage zu berechnen sind,
dies namentlich dann, wenn Krankengeld für jeden
Kalendertag gezahlt wird. Die Reichsversiche-

rungsordnung spricht nicht ausdrücklich davon,
daß Beiträge nur für Arbeitstage zu erheben

ind. § 384 Abs. 3 läßt nun zu, daß für Sonn-

und Feiertage Beiträge erhoben werden können,
wenn sie Arbeitstage sind. Hieraus hat das

Reichsversicherungsamt in der Entscheidung 1788

geschlossen, daß Beiträge nur für Arbeitstage
erhoben werden können. Hätte die Reichsver¬

sicherungsordnung diesen Grundsatz aufstellen

wollen, so würde es der Vorschrift des § 384
Abs. 3 nicht bedürfen. Diese Vorschrift will nur

den Ausgleich für eine Mehrbelastung schaffen.
Weil der Versicherte für den Sonntag Kranken¬

geld erhält, soll er auch für den Sonntag Beitrag
zahlen, d mit er nicht gegenüber dem Ver¬
sicherten, der nur für den Werktag Krankengeld
erhält, bevorzugt wird. Diejenigen Kassen nun,
die Krankengeld an alle Versicherte für Sonn-
und Feiertage zahlen, erhalten aber infolge der

Entscheidung 1788 keine ausreichende Deckung
für diese Mehrleistung. Würde man dagegen
den Grundsatz anerkennen, daß eine Kasse, die
für alle Kalendertage Krankengeld zahlt, auch
für alle Kalendertage Beitrag erheben kann, so

würde damit der Vorschrift des § 384 Abs. 3

durchaus Genüge geschehen. Die Bevorzugung
der an Sonntagen arbeitsbereiten Versicherten,
die durch § 384 Abs. 3 verhindert werden soll,
fällt dann ohne weiteres fort, da nunmehr den

gleichen Leistungen gleiche Beiträge gegenüber¬
stehen. Die am Sonntag arbeitsbereiten Ver¬
sicherten erhalten nicht mehr Krankengeld, als
die übrigen Versicherten, zahlen daher auch
keine höheren Beiträge. Das Reichsversicherungs¬
amt sollte daher in Anwendung des Grundsatzes

„für gleiche Leistungen gleiche Beiträge" die

Regel anerkennen: Beitrag kann für alle Tage
erhoben werden, an denen Krankengeld gezahlt
werden kann.

Die Feststellung des Jahresarbeitsverdienstes in der

Unfallversicherung.
In welcher Höhe der Jahresarbeitsverdienst

festgesetzt wird, welche Rechtswege hierfür ge¬
geben sind, das ist für jeden durch Unfall zu

Schaden gekommenen Versicherten und seine

Rechtsberater von größter Wichtigkeit. Hängt
doch davon Wohl und Wehe des Unfallverletzten
und eventuell seiner Hinterbliebenen in weit¬

gehendem Maße ab.

Die Reichsversicherungsordnung hat sowohl

in bezug auf die Höhe des der Rentenberechnung
zugrunde zu legenden Jahresarbeitsverdienstes
als auch in der Regelung des Rechtsweges erhebliche

Veränderungen gegenüber den zur Zeit der Gel¬

tung der Unfallversicherungsgesetze maßgebenden
Rechtsgrundsätzen gebracht.

Schon die Bezeichnung „Jahresarbeitsver¬
dienst41 besagt, daß der Berechnung der Rente
der Entgelt zugrunde zu legen ist, den der Ver¬
letzte während des letzten Jahres im Betriebe

bezogen hat (§ 563 Abs. 1 RVO.). Als Entgelt
ind neben dem Arbeitslohn auch Gewinnanteile

:\nt\ andere Bezüge, z. B. Kost und Wohnung,
Heizung, wenn sie als Arbeitslohn vom Arbeit¬

geber gewährt werden, ebenso unter besonderen
Umständen Montage- undTrinkgelder sowie Dienst¬

kleidunganzusehen. DeranreehnungsfähigeJahres-
arbeitsverdienst ist durch die RVO. von 1500 Mk.
tuf 1800 Mk. erhöht. Übersteigt er diesen Betrag,
dann ist er nur mit einem Drittel anzurechnen

(§ :>63 Abs. 2 RVO.).
In welcher Weise der Jahresarbeitsverdienst

berechnet wird, besonders dann, wenn ein Ver¬
letzter nicht ein volles Jahr vor dem Unfälle im

gleichen Betriebe beschäftigt war, wird in den

§S 564 bis einschließlich 569 RVO. bestimmt.
Ms leitender Grundsatz kann dabei wohl ange¬
hen werden, daß der- Jahresarbeitsverdienst

möglichst in der Weise festgestellt werden soll,
als ob der Verletzte ein volles Jahr in dem Un¬
fall- oder einem gleichartigen Betriebe beschäftigt
gewesen wäre. War ein Verletzter in dem Jahre
vor dem erlittenen Betriebsunfälle ohne oder mit
einem unter dem Dreihundertfachen des Orts¬
lohns für Erwachsene unter 21 Jahre bleibenden
Jahresarbeitsverdienst beschäftigt (§ 567 RVO.),
so gilt doch dieses Dreihundertfache als Jahres¬
arbeitsverdienst (§ 570 RVO.). (Siehe u. a. Urteil
des RVA. vom 2. Januar 1913 [Ia 487 12), Amtl.

Nachr. des RVA. 1913 S. 506 Nr. 625, und Urteil des
RVA. vom 4. Juni 1913 fla 4527/12), Amtl. Nachr.

des RVA. 1914 S. 421 Nr. 2693.)
Eine Abweichung von diesem Grundsatz be¬

steht für die Landarbeiter, soweit sie nicht Be¬

triebsbeamte und Facharbeiter (§ 931 RVO.) sind

und für die Seeleute. Für die Landarbeiter wird

der Rentenberechnung dervom Oberversicherungs¬
amt festgesetzte durchschnittliche Jahresarbeits¬

verdienst zugrunde gelegt (§ 936ff. RVO.). Die

Berechnung der Unfallrente für die Schiffsbe¬

satzung erfolgt nach einem vom Reichskanzler fest¬

gesetzten monatlichen Durchschnittslohn (§§ 1067,

1068 RVO.).
Besteht demnach hinsichtlich der Festsetzung

der Höhe des Jahresverdienstes die größte Mannig¬
faltigkeit, so auch in bezug auf den Rechtsweg.
Beim ersten Inkrafttreten der Unfallversicherungs¬
gesetze konnte bei jeder neuen Rentengewährung,
also z. B. bei einem Rentenerhöhungsantrage des

Verletzten, einer Rentenminderung der Berufs¬

genossenschaft, die Neufeststellung[des Jahresarbeits¬
verdienstes im St reit verfahren immer wieder aufs

neue zur Entscheidung gebracht werden. Dieser

Möglichkeit hat das Reichsversicherungsamt durch

die Entscheidung seines Erweiterten Senats, ab-
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gedruckt in den Amtlichen Nachrichten des Reichs¬

versicherungsamts 1909 S. 197 Nr. 1973, ein Ende

gemacht. Diese Entscheidung spricht klar und

deutlich aus, dal) bei einem Verfahren wegen Ver¬

änderung der Verhältnisse an dem im früheren Ver¬

fahren rechtskräftig festgesetzten Jahresarbeits-

verdienst nichts geändert werden darf; es ist

weder eine Herabsetzung noch eine F2j höhung
des Jahresarbeitsverdienstes zulässig. Oder

kurzer ausgedrückt: An dem durch rechtskraftigen
Rentenbescheid festgestellten Jahresarbeitsverdienst ist

nichts mehr zu andern.

Eine Durchbrechung dieses Grundsatzes

findet sich in der RVO. nur für jugendliche Per¬

sonen in der Landwirtschaft und für die Seeunfall¬

versicherung
§»35 RVO bestimmt, daß die Rente für im land¬

wirtschaftlichen Betriebe verletzte Jugendliche bei

Aufsteigen in eine höhere Altersstufe entsprechend
zu erhöhen ist. Sie wird zunächst für jugendliche
unter 16 Jahre alte Verletzte nach dem für jugend¬
liche Personen bis zum zum 16. Lebensjahre gel¬
tenden Ortslohne festgesetzt. Bei Überschreitung
des 16. Lebensjahres muß dann der Jahresarbeits¬

verdienst nach dem für 16 bis 21 Jahre alte Ver¬

sicherte maßgebenden Ortslohne erhöht werden.

Nach erreichtem 21. Lebensjahre findet dann eine

nochmalige Erhöhung auf den für Erwachsene

geltenden durchschnittlichen Jahresarbeitsver¬

dienst statt. Die Erhöhung erfolgt aber nur nach

den zur Zeit des Unfalls, nicht etwa nach den zur

Zeit der Erhöhung geltenden Sätzen.

Für die der Seeunfallversicherung unterstehen¬

den Verletzten ergibt sich aus § 1071 RVO., daß die

Festsetzung desJahresarbeitsverdienstes mindestens

alle fünf Jahre nachgeprüft werden muß. Für solche

jugendliche Verletzte wird die Rente nach Ablauf
des 17. und nach Ablauf des 19. Lebensjahres
(S 1072 RVO.) erhöht.

Vollständig neu ist die Bestimmung in jj 1585

RVO. über die Feststellung der Dauerrente. Ab¬
satz 1 dieses Paragraphen bestimmt, daß während
der ersten zwei Jahre nach dem Unfall eine vor¬

läufige Entschädigung festgestellt werden kann.
Diese kann jederzeit geändert werden. Spätestens
mit Ablauf von zwei Jahren mufi die Oauerrente

festgestellt werden (Abs. 2 a. a. O), die dann nur

in Zwischenräumen von mindestens einem Jahr

geändert werden kann. In dem neuen Verfahren

ist eine Neufeststellung des Jahresarbeitsverdienstes

möglich. Die vorher getroffene Feststellung der

Grundlagen ist für die Rentenberechnung nicht

bindend.

Diese Gesetzesbestimmung muß von den Ver¬

sicherten und ihren Rechtsberatern in all den Fällen

ausgenützt werden, in denen eine Feststellung der

Dauerrente noch nicht erfolgt ist. Es muß in allen

Fällen, in denen dir»Voraussetzungen dafür gegeben
sind, auf eine Erhöhung des Jahresarbeitsver¬
dienstes durch die Rechtsprechungsinstanzen hin¬

gewirkt werden. Ganz besonders gilt das auch
für jene Fälle, in denen der Jahresarbeitsverdienst
noch nach altem Recht bei dem 1500 Mk. über¬

steigenden Betrage um ein Drittel gekürzt ist.
In diesen Fällen darf eine Kürzung erst bei dem
1800 Mk. übersteigenden Betrage erfolgen. Dabei
darf sich niemand durch die vielfach in Urteilen
der Oberversicherungsämter anzutreffende Be¬

merkung, daß gegen dieses Urteil Rekurs nicht

zulässig ist, von der Einlegung des Rekurses ab¬
halten lassen.

Das Reichsversicherungsamt hat bereits in
mehrfachen Entscheidungen sich über die Frage
der Zulässigkeit des Rekurses und der Erhöhung
des Jahresarbeitsverdienstes ausgesprochen (so
u.a.in den Entscheidungen vom 17.September 1913

(Ia 8225/13), Amtl. Nachr. des RVA. 1914 S. 478
Nr. 2694; vom 17. September 1913 (Ia 8364/13),
Amtl. Nachr. 1914 S. 497 Nr. 2695; vom 24. Septem¬
ber 1913 (Ia 8735/13), Amtl. Nachr. 1914 S. 483
Nr. 2700; vom 17. Dezember 1913 (Ia 9321/13),
Amtl. Nachr. 1914 S. 480 Nr. 2697; Ia 8870/13,
Volkstum.. Zeitschr. 1914 S. 50; Ia £01013 V. Z.
1914 S. 75; Ia 11031/13 V. Z. 1914 S. 98; Ia 428 13
V. Z. 1914 S. 135; Ia 10207/17 V Z. 1914 S. 243;
Ia 2746 14 V. Z. 1914 S. 183; Ia 17575/12 V. Z. 1914
S. 191). Das Bayer. Landesversicherungsamt ver¬

vertritt den gleichen Standpunkt in einer Ent¬
scheidung vom 1. Oktober 1913 (siehe Mitteilungen
des Bayer. LVA. 1913 S. 89 Nr. 1372 und S. 91
Nr. 1373).

Diese Rechtslage muß nach Kräften zugunsten
der durch Unfall zu Schaden Gekommenen und
ihrer Hinterbliebenen ausgenutzt werden.

Verwaltung.
Erlaß des preußischen t insnzministers betr.

Verrechnung der den Krankenkassen zu er¬

stattenden Betrflge ffir Wochenhilfe vom 18* Fe¬
bruar 1915. (HMBl. S. 74.)

Mit Bezug auf die Vorschrift in § 3 der Be¬

kanntmachung des Herrn Reichskanzlers vom

:t. Dezember 1914 über die Nachweisung, Ver¬

rechnung und Zahlung der von den Krankenkassen
verauslagten Beträge für Wochenhilfe während
des Krieges (Zentralbl. für das Deutsche Reich,
Jahrg. XLII S. 000) bestimme ich hierdurch das

Folgende:
Die Zahlungen sind von ilon Versicherungs-

amtein auf die ortliche Kreiskasse, und wo eine
solche nicht vorhanden ist, auf diejenige am Orte
befindliche Korst- oder Zollkasse anzuweisen, die
auch sonst an Stelle der Kreiskasse die Zahlungen
für Rechnung der Bezirkshauptkasse leistet.
Befindet sich da> Versicherungsamt am Orte einer
Regierungsbauptkasse, so sind die Zahlungen auf
diese anzuweisen. Von den Kreis- usw. Kassen
sind die Zahlungen als einmalige Auftragszahlungen
für Rechnung de> Reichs zu behandeln und unter

Beifügung der Anweisungen, Quittungen usw.

allmonatlich mit der Hauptabrechnung den Re¬
gierungshauptkassen nach Vordruck 585 anzu¬

rechnen. Von den Regierungshauptkassen sind
sie demnächst gleichfalls monatlich mit einer dem
Vordruck 531 ähnlichen Nachweisung mit dem
Gesamtbetrage der Reichshauptkasse aufzurechnen.
Gleichzeitig sind von den Regierungshauptkassen
die geleistete Zahlungen unter Beifügung sämt¬
licher Belege nach Sonderkassen geordnet in einer
Nachweisung nach Vordruck 93 bei dem Reichs¬
amt do^ Innern zur Erstattung anzumelden. In
letzterer Nachweisung sind also nicht die An¬
weisungen einzeln einzutragen, sondern mit den
Gesamtbeträgen der von den Sonderkassen ein¬
gereichten Zusammenstellungen.

Erlaß des preußischen Landwirtschafts¬
ministers vom 27. Februar 1015 betr. Kranken¬
versicherung ausländischer Arbeiter. (Gesch.
Nr. I A. I a 1624.)

„Das Reichsversicherungsamt hat bisher eine
Entscheidung über die Versicherungspflicht der
russischen Saisonarbeiter während der Kriegazeit
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in dem geordneten Verfahren nicht getroffen.
Nach einer unverbindlichen Mitteilung neigt es

jedoch jetzt der Auffassung zu, daß diese Aus¬

länder versicherungsfrei seien, weil sie für die

Dauer des Krieges als freie Arbeiter nicht ange-

ehen werden könnten (vergl. die in meinen Er-

sen vom 8. und 14. November 1914 — I. A. Ia.

6474 und 6631 — angezogene Nr.23d der Anleitung
vom 26. April 1912). Hiernach würden die russischen

Saisonarbeiter bis zum Friedensschlüsse weder

]\ov Kranken- noch der Invaliden- und Hinter¬

bliebenen- noch der Unfallversicherung unter¬

liegen. Auch fiele der Beitrag der Arbeitgeber
nach $ 1233 Abs. 2 RVO. fort. Ich ersuche er-

gebenst, die Beteiligten durch die Landräte und

die Oberbürgermeister der Stadtkreise schleunigst
\ on dieser Stellungnahme des Reichsversicherungs¬
amts benachrichtigen zu lassen." —-

Der Standpunkt des Reichsversicherungsamts
erscheint nicht haltbar für die Versicherungsträger,
insbesondere für die Krankenkassen dürfte es sich

empfehlen, eine instanzielle Entscheidung über

die Versicherung russischer Arbeiter herbeizu¬

führen. Nach § 168 RVO. bestimmt der Bundes¬

rat, wie weit vorübergehende Dienstleistungen
versicherungsfrei bleiben. Eine Bekanntmachung
hierüber hat der Bundesrat unter dem 17. No¬

vember 1913 (vergl. V. Z. 1914 S. 47) erlassen.

Nach Ziffer III dieser Bekanntmachung käme für

eine Versicherungsfreiheit nur der behördlich

gestattete Aufenthalt in Grenzbezirken, zur Aus¬

führung von Arbeiten auf fest bestimmte Zeit

und Beschäftigung in FlöOereibetrieben in Frage.
Ganz zu Recht haben darnach der preußische

Handelsminister und der preußische Landwirt¬

schaftsminister in ihrem Erlaß vom 1. Oktober

1914 (vgl. Volkst. Zeitschr. 1914 S. 238) die Ver¬

sicherungspflicht ausländischer Arbeiter verneint,
die innerhalb Ostpreußen, Westpreußen, Posen

und Schlesien nur für die Zeit vom 1. September
bis 31. Oktober 1914 zur Ausführung landwirt¬

schaftlicher Arbeiten angenommen wurden, und

kann nur für diese Zeit der Aufenthalt behördlich

gestattet werden. Darüber geht der oben von uns

bekanntgegebene Erlaß weit hinaus. Nach der

Begründung (S. 150) und dem Kommissionsbericht

(IIS. 21) sollte die Versicherungsfreiheit auch nur

unter ziemlich eng begrenzten Umständen einge¬
räumt werden. Dem entspricht auch die bisher

vorliegende Bundesratsverordnung. Über diese

und die RVO. hinaus kann unmöglich die Ansicht

des Reichsversicherungsamts neues Recht schaffen,
auch erscheint eine andere Auslegung nicht mög¬
lich. Ziffer 23d der Anl. d. RVA. v. 26. April 1912

Kann ebenfalls keine Anwendung finden, da hier

von Sträflingen usw. die Rede ist. Die Herbei¬

führung einer instanziellen Entscheidung erscheint

also notwendig.
Runderlaß des Reichsversicherungsamts vom

19. November 1914 an die Vorstände der Berufs-

Genossenschaften Ober Weiterzahlung des Ge¬

halts an die durch den Krieg dienstbehinderten

Angestellten* — L 13 134 (Amtl. Nachr. S. 786.)
„Nach Nr. 10 des Runderlasses vom 10. Au¬

gust 1914 (Amtl. Nachr. 1914 S. 615) ist den Be-

rufsgenossenschaften empfohlen worden, die Für¬

sorge für die Angehörigen der durch den Krieg
dien st behinderten genossenschaftlichen Ange¬
stellten möglichst wohlwollend zu regeln. Dem¬

gemäß ist den beteiligten Angestellten zunächst
für die ersten drei Monate der Kriegsdauer im

allgemeinen das volle Gehalt weitergezahlt worden.

Inzwischen haben einige Berufsgenossenschaften
berichtet, auch für die nächsten drei Monate der

Kriegsdauer den Angehörigen verheirateter An¬

gestellten das Gehalt wie bisher ungekürzt weiter¬

zuzahlen,dagegen den unverheirateten Angestellten
das Gehalt sachgemäß herabsetzen oder entziehen
zu wollen.

Das Reichsversicherungsamt gibt den übrigen
Berufsgenossenschaften eine ähnliche Entschlie¬

ßung anheim, soweit nicht die Dienstordnungen
noch günstigere Bestimmungen vorsehen.44

Kl. Das preußische Knappschafts-Kriegsgesetz.
Die Notgesetze vom 4. August 1914 zur Reichs¬

versicherungsordnung haben bekanntlich keine

Anwendung auf das Knappschaftskassenwesen,
insbesondere nicht auf die Knappschaftskranken¬
kassen. Ist doch diese knappschaftliche Kranken¬

versicherung zurzeit noch landesgesetzlich geregelt
und der Zuständigkeit der Reichsgesetzgebung
entzogen. Die nicht mögliche Anwendung der

Notgesetze der Reichsversicherungsordnung auf
die Knappschaftskassen war und ist ein Mangel.
Die preußische Regierung arbeitete deshalb den
Entwurf eines Knappschafts-Kriegsgesetzes aus,

den sie den parlamentarischen Vertretungen
unterbreitete. Er ergänzt bis auf weiteres eine
Anzahl Vorschriften des preußischen Knappschafts¬
gesetzes.

Das Gesetz hat die gleichen Tendenzen wie
das Notgesetz zur Reichsversicherungsordnung.
Es bezweckt in erster Linie die Sicherstellung
der Knappschaftskassenanrechte der Kriegsteil¬
nehmer und ihrer Familien. Insofern übernimmt
das Gesetz zum Teil sogar wörtlich manche Be¬

stimmung der Notgesetze zur Reichsversicherungs¬
ordnung, dagegen läßt es manche überholten
Vorschriften dieser Notgesetze, wie diejenigen
über die Sicherung der Leistungsfähigkeit der

Kassen, beiseite.

Im Abgeordnetenhaus war nach der „ersten

Lesung44 der Entwurf der Handels- und Gewerbe¬
kommission überwiesen worden, die am 4. März

1915 darüber verhandelte. Der Entwurf umfaßte

10 Paragraphen; die Durchberatung war in 3!/*
Stunden erledigt. Zu § 1 war vorgeschlagen, dem
„regelmäßigen Aufenthalt"4 der Knappschafts¬
genossen „im Inlande44 (§ 17 Abs. 1 Preuß. Knapp¬
schaftsgesetz) gleichzustellen den „Aufenthalt im

Auslande, der durch Einberufung des Mitgliedes
zu Kriegs-, Sanitäts- und Heeresdiensten oder

ähnlichen Diensten verursacht ist.44 Die §§ 2, 3

und 4 regeln die „Warte^eit44 der Krankenkassen-

und der Pensionskassenmitglieder und den Ablauf

der „Fristen44 derart, daß nach menschlicher Vor¬

aussicht den am Kriege teilnehmenden Vereins¬

genossen kein erworbenes Kassenanrecht verloren

gehen kann. Die Mitglieder der Knappschafts¬
vereine können innerhalb sechs Wochen nach

ihrer Rückkehr in die Heimat der Kasse wieder

freiwillig beitreten in derselben Weise, wie das

das Notgesetz vom 4. August 1914 und die Bundes¬

ratsverordnung vom 28. Januar 1915 für alle

sonstigen Krankenkassenmitglieder regelt. Ebenso

soll ihnen die spätere Wiedererwerbung dieser

Rechte erleichtert werden. Der § 5 des Notgesetzes
hebt die Verpflichtung zur Zahlung der An¬

erkennungsgebuhren, die im § 33 des Knapp¬
schaftsgesetzes vorgesehen sind, für die Zeit der

Kriegsdienstleistung unter vollerAufrecht erhal: ung
der erworbenen Anrechte auf. Den Mitgliedern,
die zur Zahlung von Anerkennungsgebühren nicht

berechtigt sind (§ U4 Abs. 1 Knappschaftsgesetz),
wird die Mitgliedzeit vor dem Kriege angerechnet,
wenn der Wiedereintritt in eine Pensionskasse

innerhalb zwei Monaten nach Entlassung aus dem

Kriegsdienste erfolgt. Diesem § 5 wurde ein
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Zusatz angefugt, wonach die in Kriegs-, Sanitäts-

•der ahnlichen Diensten verbrachte Zeit und die

darauf folgenden zwei Monate bei d^r Bemessung

der Knappschaftspensionen und auch als Wartezeit

ingerechnet uerden. Sodann wurde als £ 7 a (im

Gesetz leibst g x> die Vorschrift eingefugt, daß

Ue aus Anlaß des Krieges gewährten Militär-

pensionen von den knappschaftlichen Invahden-

pensionen nicht in Abzug gebracht werden dürfen.

Der Kreis der Berechtigten, denen diese Ver¬

günstigungen zuteil werden, wurde durch einen

Zusatz zu £ 10 ausgedehnt, wonach da* Gesetz

auch für die Zeit vor dei Mobilmachung gelten
-oll, in der Knappschaftskassenmitglieder zu einer

militärischen Übung einberufen waren und daran

anschließend Kriegsdienste verrichten mußten.

Die Regierungsvertreter erklärten sich mit

den Bestrebungen der Verbesserungsanträge, die

insbesondere von dem Abgeordneten Hue, einem

früheren Bergarbeiter, gestellt wurden, einver¬

standen Sie erhoben nur Bedenken wegen der

finanziellen Belastung (h-r Knappschaftskassen.
Darauf wurde von allen Partei Vertretern in der

Kommission erwidert, diese Bedenken müßten

vor ^^v Ehrenpflicht, für die Kriegsteilnehmer
iind ihre Familien zu sorgen, zurücktreten. So

kam es, daß all^ die Verbesserungsanträge ein¬

stimmig angenommen wurden.

Die Vorschriften des Notgesetzes gelten für

die preußischen Knappschaftsvereine, ohne daß

eine Statutenänderung erfolgt. Weitergehende,
das heißt den Versicherten noch günstigere Be¬

stimmungen der Satzungen, werden durch das

Gesetz nicht aufgehoben. Das Gesetz gilt für

die Reirhsangehörigen, die in dem gegenwärtigen
Kriege für das Deutsche Reich unmittelbar oder

mittelbar Kriegs-, Sanitäts- oder ahnliche Dienste

leisten. Der Minister kann aber durch Verordnung
gestatten, daß die Vorschriften auch den Ange¬
hörigen anderer Staaten zugute kommen. Das

Gesetz soll mit dem Tage seiner Verkündung in

Kraft treten, doch soll es rückwirkende Geltung
bis zum 1. August 1914 haben. Der Tag der

Außerkraftsetzung wird vom Minister bestimmt.

Im Plenum des Abgeordnetenhauses kam das

Knappschafts-Kriegsgesetz am 9. März 1915 zur

Sprache Den Bericht der Kommission gab der

Abg. Schrader. Kr führte aus, die Vorlage ver¬

folge den Zweck, die Mitglieder von Knappschafts¬
kassen vor Nachteilen zu bewahren, die ihre Ein¬

berufung zum Heeresdienst haben könnten« Die

Militärpensionen sollen auf Invalidenpensionen,
die aus Anlaß des gegenwärtigen Krieges gezahlt
werden, nicht zur Anrechnung kommen. — Die

Vorlage wurde daraufhin in zweiter und dritter Lesung
ohne Debatte nach den Kommissionbeschlüssen endgültig
genehmigt

Die Hauptergebnisse der Krankenversiche¬

rung für das Deutsche Reich im Jahre 1913

wurden im Deutschen Reichsanzeiger am 17. März

bekanntgegeben. Danach betrug die Zahl der

Kassen überhaupt in der Gemeindekrankenver¬

sicherung 8033, an Ortskrankenkassen 4678, an

Betriebs-(Fabrik-) krankenkassen 7699, an Bau¬

krankenkassen 26, an Innungskrankenkassen 906,

an Krankenkassen zusammen 21342. Der Mit¬

gliederstand belief sich im Jahresdurchschnitt in

der GKV. auf 1737752, in OKK. auf 7739287, in

Betr.KK. auf 3 711012, in BauKK. auf 10294, in

IKK. 368128, in KK. zus. auf 13566473. Erkran¬

kungsfälle der Mitglieder waren zu verzeichnen

in der GKV. 480353, in OKK. 3323 552, in Betr.KK.

1 753184, in BauKK. 6626, in IKK. 146536, in KK.

zus. 5 710251. An Krankheitstagen wurden gezählt
(nur Krankengeld- und Krankenanstaltstage) in

der GKV. 10143 567, in OKK. 70699 352, in Betr.KK.

33467624, in BauKK. 115422, in IKK. 3010679, in

KK. zus. 117436644. Die ordentlichen Einnahmen

(Zinsen, Eintrittsgelder, Beiträge, Zuschüsse, Er¬

satzleistungen, sonstige Einnahmen abzügl. derer
für die Invalidenversicherung) betrugen in der

GKV. 26130580 Mk., in OKK. 258722830 Mk., in

Betr.KK. 143639246 Mk., in BauKK. 415366 Mk.,
in IKK. 11887 396 Mk., in KK. zus. 440795418 Mk.

An Beiträgen allein (einschl. Zusatzbeiträge und

Eintrittsgelder) waren zu verzeichnen in der GKV.

24 716329 Mk., in OKK. 244 443118 Mk., in Betr.KK.

133268902 Mk., in BauKK. 402365 Mk., in IKK.

11407046 Mk., in KK. zus. 414 237 760 Mk. Die
ordentlichen Ausgaben (Krankheitskosten, Ersatz¬

leistungen, zurückgezahlte Beiträge und Eintritts¬

gelder, Verwaltungsausgaben abzügl. derer für

die Invalidenversicherung, sonstige Ausgaben)
erreichten in der GKV. 29676607 Mk., in OKK.

255991973 Mk., in Betr.KK. 135034497 Mk.f in

BauKK. 429 838 Mk., in IKK. 11 640515 Mk., in KK.

zus. 132 773 430 Mk. Über die einzelnen Ausgaben
selbst werden wir in nächster Nummer der Volkst.
Zeitschr. eine Zusammenstellung bringen.

Rechtsprechung.
Ilsh. Zulissigkeit der Anwesenheit des Aus¬

schußvorsitzenden einer Kasse bei den Vor¬

standssitzungen dieser Kasse. (Entscheidung
t\e< Vorsitzenden des Versicherungsamts L. vom

24. Juli 1914. A 1 Nr. 2653.)
Der Sachverhalt ist folgender: In der Vor-

srtandssitzung der Allgem. Ortskrankenkasse für
die Stadt L. vom 23. Juri 1914 i-t gegen die
Stimmen der 2 anwesenden Arbeitgebervertreter
und des bestellten Vorsitzenden der Mlgem. Orts¬

krankenkasse für die Stadt L. beschlossen worden,
den Vorsitzenden des Ausschusses der Allgem.
I ortskrankenkasse für die Stadt L. zu den Sitzungen
ev Vorstandes regelmäßig zuzuziehen.

Diesen Beschluß hat der bestellte Vorsitzende
des Kassenvorstande s als gegen Gesetz und

Satzung verstoßend gemäß S s RVO. durch Be¬
schwerde an die Aufsichtsbehörde beanstandet,
indem er dessen Aufhebung beantragt hat.

Der Kassenvorstand hat auf die Beschwerde

des Kassen Vorsitzenden folgendes erklärt: Die
beschlossene Zuziehung des Ausschußvorsitzenden
habe lediglich den Zweck, dem Ausschußvorsitzen¬
den seine Aufgabe als gesetzlich berufenen Leiter
der Ausschußsitzungen zu erleichtern, resp. ihm
die ordentliche Erfüllung dieser Aufgabe über¬

haupt erst zu ermöglichen. Es müsse gerade in
der gegenwärtigen Übergangszeit vom alten zum

neuen Rechte als durchaus zweckmäßig anerkannt
werden, wenn sich der Vorsitzende des Aus¬
schusses, der zur gesetzlichen Überwachung der-

gesamten Vorstandstätigkeit berufen sei, aus

eigener Anschauung über den Gang der Vorstands

geschäfte unterrichte. Der Ausschußvorsitzende
werde dadurch erst in den Stand gesetzt, die

Ausschußsitzungen sachgemäßer und genauer zu

leiten und dadurch auch zu ihrer Abkürzung bei

zutragen. Gerade die vom Gesetze geforderte
Gewissenhaftigkeit und sorgfältige Erfüllung der
in den £§ 345 bis 348 RVO. dem Kassenausschuli
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.gewiesenen Aufgaben erheische eine eingehende
iformation des Ausschußvorsitzenden als uner¬

läßliche Voraussetzung. Eine mündliche oder

i [fliehe Information durch den bestellten Vor-

.enden könne nur mangelhaft erfolgen, wenn

nicht gar einseitig ausfalle. Der Vorstands-

chluß vom 23. Juni 1914 verstoße aber auch

licht gegen Gesetz und Satzung. Daß durch die

Zuziehung des Ausschußvorsitzenden die Vor-

tandssitaungen nicht öffentliche würden, bedürfe

ceiner weiteren Darlegung, umsomehr, als ja auch

jt'mäßig Beamte zu den Sitzungen zugezogen
• rden. Ebenso sei die Befürchtung, daß auch

irre Ausschußmitglieder Anspruch auf Zu-

ung zu den Vorstandssitzungen erheben

tonnten* grundlos, da der Vorstandsbeschluß vom

Juni 1t 14 lediglich von der Zuziehung des

Uisschußvorsitzenden spreche und einen Anspruch
aif Zulassung weder für den Ausschußvorsitzen-

noch für andere Mitglieder anerkenne.

Aus den Gründen: Es war, wie geschehen, zu

rkennen. Gemäß § 8 RVO. hat der Vorsitzende

des Vorstandes nur dann das Recht, Beschlüsse

der Organe des Versicherungsträgers durch Be-

chwerde an die Aufsichtsbehörde zu beanstanden,
wenn diese Beschlüsse gegen Gesetz oder Satzung
,: stoßen. Für das Versicherungsamt als Auf¬

sichtsbehörde war deshalb lediglich zu prüfen,
üb diese Voraussetzungen auf den durch Be-

h werde angefochtenen Beschluß des Kassen-

Vorstandes vom 23. Juni 1914 zutreffen. Dies war

zu verneinen, da sich weder im Gesetz noch in

(ler Satzung eine Bestimmung findet, die eine

Zuziehung des AusschußVorsitzenden zu den

Sitzungen des Kassenvorstandes verbietet. Wenn

; 11 RVO. vorschreibt, daß die Sitzungen der

Organe der Versicherungsträger nicht öffentlich
>ein sollen, so besagt dies nur, daß der Zutritt
/u den Sitzungen nicht jedermann nach Belieben frei¬
stehen soll. Es ist aber damit nicht ausgeschlossen,
daß die Zulassung dritter Personen, wenn dies
als im Interesse der Sache liegend für notwendig
erachtet wird, bewilligt wird, wie ja auch Ver¬
treter der Aufsichtsbehörde und ebenso die er-

Forderiiehen Beamten des Versicherungsträgers
t derzeit zuzulassen sind bezw. zugelassen werden

können. Dies ist auch in der Rechtswissenschaft

allgemein anerkannt worden, z. B. von Hahn, Hand¬
buch zu $ 11 S. 14, wo ausdrücklich erwähnt ist,
laß den Vorstandsmitgliedern die Anwesenheit

Sei den ebenfalls nichtöffentlichen Verhandlungen
des Ausschusses, ebenso wie die Darlegung ihrer

Auffassung, nicht versagt werden könne. Hieraus
st zu folgern, daß mindestens auch die Anwesen¬

heit des Alisschußvorsitzenden in den Verhand¬

ungen des Vorstandes, also dem in § 11 RVO.

ausgesprochenen Grundsatze, nicht widersprechend
Billigung gefunden hat.

Gegen das Gesetz und die Satzung würde es

ach Ansicht des Versicherungsamtes verstoßen,
venn beschlossen worden wfäre, daß der Ausschuß-

orsitzende in den Vorstandssitzungen nicht bloß
als Zuhörer zugegen sein dürfe, sondern auch an

der Beratung und Beschlußfassung sich beteiligen
önne. Denn daß dies nicht dem Willen des
o setzgebers entspricht, folgt allerdings aus der

rschöpfenden Regelung der Zuständigkeit des

Vusschusses in § 345 ff. RVO. und ist ausdrücklich
der Entscheidung des preuß. Oberverwaltungs-
richts vom 2. Dezember 1907 („Arbeitervcrsor-

yung* 1906 S. 345) anerkannt. Inwiefern aus den
Sfä 345 ff. RVO. die Unzulässigkeit der Anwesenheit
les Vusschußvorsitzenden in den Vorstands-

ungen folgen solle, ist nicht einzusehen.

War sonach für erwiesen zu erachten, daß
der Beschluß des Kassenvorstandes vom 23. Juni
1914 nicht gegen Gesetz und Satzung verstößt,
so mußte ein Einschreiten der Aufsichtsbehörde
auf Grund ihres Aufsichtsrechts als unzulässig
gelten, ohne daß es eines Eingehens auf die

übrigen, vom Vorstandsvorsitzenden einerseits
und vom Kassenvorstande andererseits an¬

gestellten Erwägungen über die Zweckmäßigkeit
oder Unzweckmaßigkeit der Zuziehung des Aus¬

schußvorsitzenden bedurfte.

Die Beschwerde des Vorstandsvorsitzenden
war daher, wie geschehen, zurückzuweisen.

Anmerkung. Diese Entscheidung befriedigt
insoweit nicht, als dem Ausschußvorsitzenden
nach dieser nicht einmal das Recht der Frage¬
stellung in den Vorstandssitzungen zugestanden
ist. Es dürfte aber auch dem nichts entgegen¬
stehen, dem Ausschußvorsitzenden das Recht zu

erteilen, sich an der Aussprache in den Vorstands¬

sitzungen zu beteiligen. Es wird sich wahrscheinlich

Gelegenheit bieten, diese Frage in einem anderen
Falle noch zur Entscheidung zu bringen.

Freiwillige Weiterversicherung von Kassen¬

angestellten nach f 303 RVO. ist trotx Befreiung
gem8ß f 109 RVO. zulässig. Auf Beschwerde
von Angestellten hat das Versicherungsamt der
Stadt La am 11. Dezember 1914 folgende Vorent¬

scheidung gefällt:
Es wird festgestellt, daß die vorstehend ge¬

nannten Ortskrankenkassenbeamten nach Beendi¬

gung ihrer Pflichtmitgliedschaft bei der Allgem.
OKK. für die Stadt Leipzig berechtigt sind, sich

gemäß § 313 RVO. in Verbindung mit § 12 der

Kassensatzung weiter zu versichern.

Aus den Gründen: Nach § 169 RVO. (§ 4 der

Kassensatzung) sind versicherungsfrei diejenigen
im Dienste eines Versicherungsträgers beschäf¬

tigten Personen, denen gegen ihren Arbeitgeber
ein Anspruch mindestens entweder auf Kranken¬

hilfe in Höhe und Dauer der Regelleistungen
der Krankenkassen oder für die gleiche Zeit auf

Gehalt, Ruhegeld, Wartegeld oder ähnliche Be¬

züge im anderthalbfachen Betrage des Kranken¬

geldes gewährleistet ist.

Da nun nach der am 1. Oktober 1914 in Kraft

getretenen Dienstordnung für die Angestellten
der Allgem. OKK. für die Stadt Leipzig vom

21. August 1914 in § 14 bei Dienstbehinderung
infolge von unverschuldeter Arbeitsunfähigkeit
das Gehalt auf die Dauer von sechs Monaten an

die Beamten weiterzuzahlen ist, so haben sie vom

1. Oktober 1914 ab als versicherungsfrei zu gelten.
Es handelt sich in allen Fällen der genannten

Art um das Ausscheiden aus einer versicherungs¬
pflichtigen Beschäftigung und läßt sich kein Grund

dafür anführen, weshalb die infolge der Befreiung
nach § 169 RVO. aus der versicherungspflichtigen
Beschäftigung ausgeschiedenen Personen ungün¬
stiger behandelt werden sollten, als die aus der

Beschäftigung überhaupt ausgeschiedenen Per¬

sonen. Es würde nach Ansicht des Versicherungs
amtes eine Unbilligkeit bedeuten, wenn solche

Mitglieder nur auf die strengeren Vorschriften

des $ 176 Abs. 1 RVO. angewiesen sein sollten.

Waren aber die gemäß § 169 RVO. befreiten

Kassenmitglieder nach Ansicht des Versicherungs¬
amtes berechtigt, gemäß § 313 RVO. in Verbin¬

dung mit £ 12 der Kassensatzung sich weiter zu

versichern, so war demgemäß zu entscheiden.

Der Umstand, daß der Dienstordnung rück¬

wirkende Kraft vom 1. Januar 1914 beigelegt
worden ist, vermag an d^r Entscheidung nichts
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zu Indern. Denn dir ruckwirkende Kraft der

Dienstordnung kann bereits entstandene Rechte»

und Pflichten nicht wieder in Wegfall bringen.
Die Dienstordnung ist erst am 1. Oktober 1914

in Kraft getreten, bis dahin hatten daher auch

dw Versicherungspflicht und das Recht der Weiter-

\ ersiehe, ung für die Beamten bestanden, so daß erst

mit dem 30. September 1914 die Aufhebung erfolgen
konnte Die hiergegen von der Kasse erhobene Be¬

schwerde ist vom Oberversicherungsamt Leipzig
.im 2. März (II B 21 15) zurückgewiesen worden.

Aus den Grund* n. Die erkennende BeSchluß-

kammer hat sich durchaus auf den Boden der

Auffassung der versicherungsamtlichen Entschei¬

dung vom 11. Dezember 1914 gestellt und geht

gleich dieser zunächst davon aus, daß die Be¬

schwerdeführer vom 1. Oktober 1914 ab gemäß
$ Hill RVO. als verncherungsfrei zu gelten haben,
da ihre Beschäftigung nicht mehr „versicherungs¬
pflichtig44 ist. Schon in dem Aufsatz der Monats¬

blätter Nr. 1 2 vom 31. Januar 1915 „Zur Recht¬

sprechung des Reichsversicherungsamtes in Spruch¬
sachen der Krankenversicherung*4 ist darauf hin-

gewiesen, daß für die Frage der Weiterversiche¬

rung nach § 313 RVO das Ausscheiden aus der

„ versicherungspflichtigen44 Beschäftigung maß¬

gebend sei. Dies ist ausdrücklich in der Ent¬

scheidung des Reichsversicherungsamts vom 14. De¬

zember 1914 in der Krankenversicherungssache
Kotschau gegen die Allgem. Ortskrankenkasse

Jena IIa K. 85 14' grundsätzlich ausgesprochen
worden, nämlich, daß eine nach § 169 RVO. ver-

sicherungsfrei gewordene Person sich nach § 313

RVO. weiter versichern kann. Auf die Begründung
dieser Entscheidung, die demnächst4* veröffentlicht

werden wird, wird allenthalben Bezug genommen
und es wird aus derselben zur Begründung der

hier vorliegenden Streitsache nur soviel wieder¬

gegeben, daß der Gedanke der Vorschrift des

§ 313 RVO, der ist, daß für das Recht, sich die

Mitgliedschaft zu erhalten, das Ausscheiden aus

der „versicherungspflichtigen44 Beschäftigung für
entscheidend zu erachten sei. Es hat daher eine

Änderung des BeschäftigungsVerhältnisses aus

einem versicherungspflichtigen, in ein nach § 169
RVO. versicherungsfreies, die gleiche Bedeutung,
wie die durch die Krhöhung des Einkommens be¬

dingte Änderung des Beschäftigungsverhältnisses
aus einem versicherungspflichtigen in ein nicht-

versicherungspflichtiges. Damit ist eine brennende,
die Angestellten besonders interessierende Frage
in durchaus anzuerkennender Weise entschieden
worden. Hoffentlich ist damit zukünftigen Dif¬
ferenzen auch an anderen Krankenkassen aus

gleichem Anlaß ein für allemal vorgebeugt.
dg. Nach f Iß9 RVO. sind versicherungsfreie

Personen zur Weiterversicherung bei der Kran¬
kenkasse berechtigt. Diese wichtige grundsätz¬
liche Entscheidung hat das Reldisversicherungsamt

zweiter Revisionssenat am 14. Dezember 1914
;Aktenzeichen IIa K. BS 14) in einer Streitsache
des Kaufmann Hugo K. gegen die Allgemeine
Ortskrankenkasse in J. erlassen. In den Gründen
«ler Entscheidung wird folgendes ausgeführt;

„Der Kläger ist im Dienste der Stadtgemeinde J
bei der ihr gehörigen Brauend beschäftigt. Auf
Grund dieser Beschäftigung war er bis zum 19. Fe¬
bruar 1914 Pflichtmitglied der Allgemeinen Orts¬
krankenkasse J. An diesem Tage beschloß dev
QemHnderat von J

,
den versicherungspflichtigen

städtischen Beamten und Angestellten für den

• Anm. ii. Rat Siehe die nachfolgende Entschei¬
dung, die wir schon jetzt veröffentlichen können.

Fall der Erkrankung Anspruch auf Gehalt, Ruhe¬

geld, Wartegeld und ähnliche Bezüge mindesten^

für die Dauer von 26 Wochen und im anderthalb

fachen Betrage des ihnen satzungsgemäß zu¬

kommenden Krankengeldes zu gewährleisten
Durch diesen Beschluß wurde unter anderrn auch

der Kläger versicherungsfrei im Sinne des § 16?*

RVO. Am 11. März zeigte er der Ortskranken¬
kasse J. an, daß er Mitglied bleiben wolle

. . . .

Die Kasse lehnte jedoch die Annahme der ihr

vom Kläger angebotenen Beiträge ab mit der

Begründung, daß der Kläger zur freiwilliger
Weiterversicherung nach § 313 RVO. nicht be¬

rechtigt sei. Denn er sei nicht aus seiner Be¬

schäftigung ausgeschieden, sondern lediglich
Mitglied einer anderen, den gleichen Zwecken
wie sie, die Krankenkasse, dienenden Fürsorge¬
einrichtung geworden. Seine Weiterversicherung
bei ihr stelle unter diesen Umständen eine nach

dem Gesetz unzulässige Doppelversicherung dar.
Der Kläger hat darauf die Entscheidung des

Versicherungsamts J. angerufen. Am 27. März
1914 hat der SpruchausscFiuß des Versicherungs-
amts dahin entschieden: „Es wird festgestellt, daß
der Kläger durch seine Anzeige vom 11. März 1914

Mitglied der Allgemeinen Ortskrankenkasse J.

geblieben ist.44 In der Begründung wird bemerkt,
der Standpunkt der Kasse sei irrtümlich, bei der
Vorschrift des § 313 Abs. 1 RVO. sei das Gewicht
nicht auf das Wort „Beschäftigung44, sondern auf
das Wort „versicherungspflichtige44 zu legen; aus

einer versicherungspflichtigen Beschäftigung sei
der Kläger ausgeschieden und darum zur Weiter¬

versicherung befugt. Auf die Berufung der Kasse
hat das Oberversicherungsamt G. beschlossen, die
Sache gemäß § 1693 RVO. an das Reichsversiche

rungsamt zur grundsätzlichen Entscheidung ab

zugeben. In der Sache selbst hat es sich der Rechts¬

auffassung des Versicherungsamts angeschlossen.
Zur Entscheidung steht die bisher vom Reichs¬

versicherungsamt noch nicht entschiedene grund¬
sätzliche Frage, ob eine auf Grund von § 169 RVO.

versicherungsfrei gewordene Person sich nach

§ 313 RVO. weiterversichern kann. Nach dieser
Vorschrift des Gesetzes ist die freiwillige Fort¬

setzung der Kassenmitgliedschaft demjenigen ge¬
stattet, der aus einer versicherungspflichtigen Be¬

schäftigung ausscheidet und nicht Mitglied einer
anderen Krankenkasse wird. Es ist daher zu

prüfen, ob es einem solchen Ausscheiden gleich¬
steht, wenn unter Fortdauer des Beschäftigungs¬
verhältnisses dem Versicherten einer der im § 169
RVO. bezeichneten Ansprüche gewährleitet wird
mit der Wirkung, daß seine Versicherungspflicht
endet. Das hat der erkennende Senat bejaht.

Die Vorschrift des § 313 RVO. entspricht dem
§ 27 KVG. Wie die Begründung zu § 326 des
Entwurfs (§ 313 des Gesetzes) hervorhebt, bringt
§ 326 eine Änderung gegenüber dem bisherigen
Recht nur insofern, als das Recht der Weiter¬

versicherung an die Voraussetzung geknüpft ist,
daß eine Versicherung von bestimmter Dauer

vorangegangen sei, im übrigen regelt § 326 das
Recht, freiwillig die Mitgliedschaft forzusetzen,
in Übereinstimmung mit § 27 KVG. Auch diese
Vorschrift gibt nach ihrem Wortlaut das Recht
der Weiterversicherung nur solchen Kassenmit¬
gliedern, welche aus der die Mitgliedschaft be¬
gründenden „Beschäftigung ausscheiden44. Trotz
dieser Fassung des Gesetzes hat aber die bis¬
herige Rechtsprechung angenommen, daß der
Grund des Ausscheidens aus der versicherungs¬
pflichtigen Beschäftigung für die Berechtigung
zur Weiterversicherung ohne Belang ist. Mit
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cht wird unter Hinweis auf die Entstehungs-
m hichte des § 27 KVG., insbesondere die Be-

ründung zu § 23 des Entwurfs, die Ansicht

ertretenj daß der Gesetzgeber für das Recht,
ch die Mitgliedschaft zu erhalten, den Nicht¬

bertritt zu einer anderen Beschäftigung und

icht den Austritt aus der bisherigen Beschaff¬

ung für entscheidend gehalten habe; die an¬

scheinend gegenteilige und nicht sehr glückliche
i assung des Gesetzes wird daraus erklärt, daß

der Gesetzgeber vermeiden wollte, von einer
• •endigung der Mitgliedschaft zu reden (vergl.
ntM-h. des Kgl. Landgerichts Berlin I vom 22. Fe-

hruar 1*98, in „Arbeiter-Versorgung44 1898 S.276).
In Übereinstimmung mit dieser Rechtsauffassung
hat das Kdnigl. Preuß. Oberverwaltungsgericht in

ständiger Rechtsprechung angenommen, daß das

Kecht der Weiterversicherung auch Arbeitern zu¬

geht, die in ihrem bisherigen Betriebe zu Werk¬

meistern, Betriebsbeamten usw. mit einem Jahres¬

einkommen von mehr als 2000 Mk. — nach der

KVO. 25W Mk. ansteigen, ebenso auch Werk¬

meistern, Betriebsbeamten, Handlungsgehilfen
usw., die während ihrer Beschäftigung in einem

.«I Sicherungspflichtigen Betrieb eine Erhöhung
ihres Jahreseinkommens auf mehr als 2000 Mk.

jetzt 2500 Mk. — erreichen (zu vergl. Ent¬

scheidung des Königl. Preuß. Oberverwaltungs-
gerichts vom 7. November 1907, ArbeiterVersor¬

gung 1908 Seite 421). Diesen Standpunkt des

Korugl. Oberverwaltungsgerichts erachtet auch

das Reichsversicherungsamt für zutreffend. Hat

hiernach die durch die Erhöhung des Einkommens

bedingte Änderung des Beschäftigungsverhält¬
nisses aus einem versicherungspflichtigen in ein

nicht versicherungspflichtiges die Bedeutung eines
Ausscheidens aus der die Mitgliedschaft begrün¬
denden Beschäftigung im Sinne des § 27 KVG.
und $ 313 RyO., wie auch Hahn, Handbuch der

Krankenversicherung, Anmerkung 2a zu § 313

KVO. annimmt, so wird man in Übereinstimmung
mit Hoffmanns Aufsatz in der Arbeiterversorgung
1914 Seite 801 ff., in dem der früher, ebenda

Seite 685 unten, vertretene gegenteilige Stand¬

punkt verlassen wird, die gleiche Bedeutung auch

einer Änderung des Beschäftigungsverhältnisses
aus einem versicherungspflichtigen in ein nach

§ 196 RVO. versicherungsfreies beilegen müssen.

Denn der Gesetzgeber macht grundsätzlich keinen

Unterschied zwischen Nicht Versicherungspflicht
und Versicherungsfreiheit. Ein nach § 169 RVO

Versicherungsfreier steht solange die Befreiung
von der Versicherungspflicht andauert, nicht in

einem versicherungspflichtigen Arbeitsverhältnis.
Die gegenteilige Auffassung, die in der Entschei¬
dung des Königl. Oberversicherungsamts Merse¬

burg vom 11. Mai 1914 (Arbeiterversorgung 1914
Seite 448), übrigens ohne nähere Begründung,
/um Ausdruck kommt, kann nicht als zutreffend

inerkannt werden. Sic wird in der Literatur ver¬

treten von Hahn (zu vergl. die Anmerkung zu

dem oben erwähnten Aufsatz von Hoffmann in
ler Arbeiterversorgung 1914 Seite 803; ferner die
Auskunft ebenda Seite 316; auch Zentralblatt

• r Reichsversicherung 1914 Seite 339). Be¬
gründet wird sie damit, daß kein Bedürfnis be-

tehe, den in Frage kommenden Personen das
Kecht der Weiterversicherung einzuräumen, da

i<* bis zum Eintritt der Befreiung bestehende

ersicherungspflicht durch eine vorn Gesetz für
usreichend erachtete Fürsorge anderer Art er-

tzl werde. Dem vermag der erkennende Senat
ieht beizutreten. Allerdings beruhen, wie die Be¬

indung zu SS 183 bis 185 des Entwurfs (§§ 169 bis

171 des Gesetzes) ausspricht, diese Ausnahmen von

der Versicherungspflicht darauf, daß für die Betref¬
fenden im Krankheitsfalle schon anderweit aus¬

reichend gesorgt ist. Allein diese Erwägung recht¬
fertigt lediglich die Befreiung von der Versiche¬
rungspflicht, dagegen ist nicht einzusehen, weshalb
aus dem gleichen Grunde den in Frage stehenden
Personen das Recht der Weiterversicherung ver¬

schlossen sein sollte, wenn dieses Recht denen
eingeräumt wird, die infolge Überschreitens der
Versicherungsgrenze von 2500 Mk. aus der Ver¬

sicherungspflicht herausfallen. Wirtschaftlich be¬
trachtet handelt es sich bei den Beschäftigten der
in § 169 RVO. bezeichneten Art in den meisten
Fällen um Personen mit geringem Jahresein¬
kommen, für die der Schutz gegen die durch
längere Krankheit verursachten wirtschaftlichen
Nachteile ein dringendes Bedürfnis ist und durch
die Fortgewährung des #meist geringen Gehalts
nicht gewährleistet wird. Hahn führt auch aus,
daß den Weiterversicherten jetzt nach ^ 313 Ab¬
satz 1 Satz 2 RVO. das Recht des Übertritts in
eine niedere Lohnklasse eingeräumt sei. Der
hieraus bei der Zulassung der Weiterversicherung
in den Fällen der §§ 169 ff. sich ergebende Miß¬
stand biete Anlaß für ein Eingreifen der Gesetz¬
gebung. Aber auch die Rechtsprechung müsse
ernstlich erwägen, ob eine diesen Mißstand be¬

stätigende Auslegung der Absicht des Gesetzes

entspreche, ob sie wirklich geboten oder auch nur

zulässig sei (Arb.-Vers. 1914 S. 804, oben erste

Spalte). Zweifellos, das verkennt das RVA. nicht,
kann im Einzelfalle die Vorschrift des § 313 Ab¬
satz 1 Satz 2, wonach den sich Weiterversichern¬
den das Recht des Übertritts in eine niedere, auch
in die niedrigste Lohnklasse offen steht, gerade was

die in §§ 169 ff. erwähnten Personen angeht, erheb¬
liche Nachteile für die Kassen zur Folge haben. Denn
die Kasse muß dann gegen einen unverhältnismäßig
geringen Beitragdie vollen Leistungen der Kranken¬
pflege gewähren. Dieses unbefriedigende Ergebnis
wurzelt aber in der erst durch den Beschluß der

Reichstagskommission in das Gesetz aufgenom¬
menen Vorschrift des § 313 Abs. 1 Satz 2 und
kann nach Meinung des erkennenden Senats nur

durch eine entsprechende Änderung dieser Vor¬
schrift beseitigt werden. Dagegen erscheint es

nicht möglich, im Wege der Rechtsprechung
diesem Ergebnis dadurch vorzubeugen, daß der
durch die neue Vorschrift zunächst nicht berührte
Inhalt des S 313 Abs. 1 Satz 1 anders ausgelegt
wird, als es Entstehung, Inhalt und Zweck dieser
Vorschrift zulassen.

Aus diesen Erwägungen folyt, daß der

Kläger berechtigt ist, sich bei der Allgemeinen
Ortskrankenkasse J. nach Erlöschen seiner

Zwangsmitgliedschaft weiter zu versichern.4

Sp. Berechnung des Wochengeldes in hallen,
in denen die Gehurt vor dem 3. Dezember 1914

erfolgt ist. (Vorentscheidung des Versicherungs-
amts der Stadt Leisnig vorn 3. Februar TMY)

Aus den Gründen: § lu der Verordnung
des Bundesrats vom 3. Dezember 1914 besagt:
„Woehnerinnen, die vor diesem Tage (3. Dezem¬

ber 1914) entbunden sind, erhalten diejenigen
Leistungen, welche ihnen von diesem Tage an

zustehen würden, wenn diese* Vorschriften bereits

früher in Kraft getreten wären/1 Ks gehl hieraus

hervor, «laß nur diejenige Wöchnerin keinen An¬

spruch auf Wochengeld hat, deren Entbindung
mehr als acht Wochen vor dem 3. Dezember liegt.
Dies ist hier aber nicht der Kall. Die Klägerin
geht d^< Anspruchs auf Wochengeld nur verlustig
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in der Zeit vom 17. November dem Entbindungs¬

tage bis zum 3. Dezember 1914, während ihr

fir die übrigen 40 Tage das Wochengeld zu

zahlen ist.

L Das Hebammengeld ist auch an frei¬

willige Mitglieder au zahlen. (Urteil des Reichs-

\#»rsicherunizsarnts vom 1. Februar 1915.)

tntsiheidungsg runde: Die Kasse gewährt
nach $ 28 Abs. 5 ihrer Satzung allen weiblichen

Versicherten unter der Voraussetzung des $ 195

Abs. 1 RVO. ärztliche Geburtshilfe, die bei der

Niederkunft erforderlich wird und übernimmt die

Kosten für Hebammendienste, die bei der Nieder¬

kunft erforderlich werden, im Höchstbetrage von

15 Mk. (vergl. § 198 RVO.). Sie lehnte die Ge¬

währung dieser letzteren Unterstützung an die

Klägerin, die am 10. Januar 1914 aus der ver¬

sicherungspflichtigen Beschäftigung ausgeschieden
war und dann nach § 313 RVO. die Mitgliedschaft
freiwillig fortgesetzt hatte, deshalb ab, weil die

Klägerin zur Zeit ihrer Niederkun t (am 28. Fe¬

bruar 1914) freiwilliges, und nicht versicherungs¬

pflichtiges, Mitglied der Kasse gewesen ist. Es

handelt sich hier also um die Entscheidung der

Frage, ob die Vorschrift des § 198 RVO. voraus¬

setzt, daß die dort verzeichneten Personen zur

Zeit der Niederkunft versicherungspflichtig sind.

Da diese Frage zur Zeit der Entscheidung des

Oberversicherungsamts noch nicht entschieden

war, im Falle des $ 198 RVO. nach $ 1695 Nr. 3

a. a. O. auch die Revision ausgeschlossen ist, waren

die Voraussetzungen für die Abgabe der Sache an

das Reichsversicherungsamt gegeben($ 1693 RVO.).
Inzwischen hat das Reichsversicherungsamt

in einer grundsätzlichen Entscheidung vom 23. No¬

vember 1914 (IIa, K.9 14 Revisionsentscheidung
1937 Amtliche Nachrichten des Reichsversiche¬

rungsamts 1914, Seite 823) zu der vorliegenden
Streitfrage Stellung genommen und sich dahin

ausgesprochen, daß das Bestehen der Versiche¬

rungspflicht zur Zeit der Niederkunft die Leistungs¬
pflicht der Krankenkasse für die im $ 198 RVO.

genannten Leistungen nicht bedingt. Dabei wurde

unentschieden gelassen, ob die Versicherungs¬
pflicht bis zu dem Zeitpunkt bestanden haben

muß, an dem eine Fortsetzung der Erwerbstätig¬
keit wegen «1er Schwangerschaftsbeschwerden
unmöglich wurde, oder ob man aus der Verweisung
auf § 195 Abs. 1 RVO. zu entnehmen hat, daß

die Leistungen nach {4 198 a. a. O. schon dann zu

gewähren sind, wenn das Mitglied im letzten

Jahre vor der Niederkunft mindestens 6 Wochen

gegen Krankheit versichert gewesen ist. Einer

Entscheidung über diese Frage bedurfte es in

dem damals erörterten Falle nicht, da für jede
Auffassung die Voraussetzungen gegeben waren.

Auch hier trifft dies zu. Denn die Klägerin hat

der Kasse vom 26. November 1908 bis zum 10.

Januar 1910 ununterbrochen als Pflichtmitglied
und dann weiter bis zu ihrer Niederkunft am

JH. Februar 1914 als freiwilliges Mitglied angehört.
Sie hat ferner, wie sich aus der Bescheinigung
ihres Arbeitgebers vom 26. September 1914 be¬

denkenfrei ergibt, übrigens auch nicht bestritten

wird, die Arbeit am 10. Januar 1914 wegen
Schwangerschaftsbeschwerden einstellen müssen.

Hiernach, und da auch die Hohe des geltend ge¬
machten Anspruchs nicht streitig ist, war die

Kasse, wie geschehen, zu verurteilen (IIa K. 34 14).

K Unrichtig adressierte Berufungssdirift.
Streitgenossenschaft zwischen Unfallverletzten
und Ortskrankenkasse. Wiedereinsetzung in
den vorigen Stand abgelehnt.

Eine eigenartige, besonders auch für Kranken¬

kassen wichtige Entscheidung hatte das Reichs¬

versicherungsamt am 15. Januar 1915(Aktenzeichen

Ia 11041 13) zu fällen.

Einem Verletzten war am 16. April 1913 ein

Bescheid einer Berufsgenossenschaft vom 12. April
1913 zugestellt worden. Die Einspruchsschrift
vom X Mai 1913 kam am 15. Mai 1913 wegen un¬

genauer Adressierung, infolge deren die falsch

benannte Berufsgenossenschaft die Annahme ver¬

weigerte, an den Verletzten zurück. Am 16. Mai

1913, abends zwischen 7 und 8 Uhr, gab dann dei

Verletzte den Brief mit der richtigen Adresse zur

Post. Er kam dann am 17. Mai 1913, also einen

Tag nach Ablauf der Einspruchsfrist, erst bei der

Berufsgenossenschaft an. Das Oberversicherungs¬
amt wies die Berufung des Verletzten zurück,

ebenso das Reichsversicherungsamt den Rekurs,
letzteres mit der Begründung, daß in dem An¬

bieten des Briefes an eine unrichtige Berufs¬

genossenschaft kein „Eingang** des Einspruchs¬
schreibens zu erblicken ist. Trotz Vorschrift des

§ 1591 Abs. 1 in Verbindung mit $ 129 Abs. 2 RVO.

sei die Einspruchsfrist nicht gewahrt, weil der Ein¬

spruch nicht bei einem Organe „eingegangen*4 sei.

Auch die Wiedereinsetzung in den vorigen
Stand wurde abgelehnt, weil der Kläger nicht

durch einen unabwendbaren Zufall an der Ein¬

haltung der Frist verhindert war.

Neben dem Kläger hatte auch eine Ortskranken¬

kasse Ersatzansprüche bei der Berufsgenossen¬
schaft angemeldet. Dieser ging ein einspruchs¬
fähiger Bescheid am 27. Mai 1913 zu. Die Orts¬

krankenkasse hat aber bedauerlicherweise diesen

Bescheid nicht angefochten. Es war nun zu ent¬

scheiden, ob etwa durch die Erteilung des Be¬

scheides an die Ortskrankenkasse der Einspruch
des Verletzten noch rechtzeitig eingelegt war.

Das Reichsversicherungsamt hat dies verneint

mit folgender Begründung:
Der Verletzte und die das Verfahren be¬

treibende Ortskrankenkasse haben allerdings, da

ihnen gegenüber das Rechtsverhältnis nur ein¬

heitlich festgestellt werden kann, die Stellung
notwendiger Steitgenossen im Sinne des >; 62 ZPO.

Richtig ist auch, daß die Einlegung eines Rechts¬

mittels der Einspruch steht in dieser Beziehung
einem solchen gleich durch einen von mehreren

Streitgenossen den anderen gleichfalls zugute
kommt. Die Frist zur Einlegung des Rechtsmittels

läuft aber gegenüber jedem der Streitgenosen
besonders, und zwar beginnend mit der Zustellung
der Entscheidung an ihn. Da die Krankenkasse

im vorliegenden Falle keinen Einspruch gegen
den ihr erteilten Bescheid eingelegt hat, so blieb

danach auch das Verfahren gegen den Kläger
endgültig erledigt. Diese Auffassung entspricht
der neueren Auffassung der Zivilgerichte zu § B2

ZPO. (zu vergl. Stein, Kommentar zur Zivilprozeß¬
ordnung, 10. Aufl

,
Anmerk. V 1, VI zu $ 62). Sie

weicht allerdings ab von dem in den Gründen
der Rekursentscheidung 2109, Amtl. Nachr. de*

RVA. 1906, S. 455, eingenommenen, mit der da¬

maligen Rechtsprechung des Reichsgerichts über¬

einstimmenden Standpunkte, wonach die Recht¬

mittelfristen erst in Lauf gesetzt werden, nach

dem die Zustellung der Entscheidung an alU

Streitgenossen erfolgt ist (zu vergl. Handbuch de

Unfallversicherung, Bd. 1 S. 337 f., Anm. 6 Abs. I)

zu g 26 GUVG.)
Die Entscheidung beweist, daß die Kranken¬

kassen sowohl in ihrem eigenen als auch irn In

teresse der Unfallverletzten gut tun, auch ihrer¬
seits in allen Fällen, in denen sie Ersatzansprüche
an eine Berufsgenossenschaft zu stellen haben
die erforderlichen Rechtsmittel einzulegen.
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Wi. Verlust des Sehvermögens auf einem

\uge bis auf Finjerzfihlen in einer Entfernung
von einem halben Neter ist der Erblindung des

Miges nicht gleich zu achten. Der 31 Jahre

ilte Zimmergeselle C. erlitt im Jahre 1905 eine

S erletzung des linken Auges, die bisher mit einer

5 prozentigen Rente entschädigt wurde. Diese

Rente wurde durch Urteil des Oberversicherungs-
amti vom 31. Januar 1913 auf Antrag der Berufs-

icnossenschaft auf 20 Proz. herabgesetzt, weil

der Verletzte sich nach dem Gutachten des Augen¬
arztes Dr. B. an die Herabsetzung des Sehver¬

mögens bis auf Fingerzählen in einem halben

Meter Entfernung gewöhnt habe. Der Rekurs

des Klägers gegen dieses Urteil wurde durch

Rekursentscheidung des Reichsversicherungsamts
vom 22. Oktober 1914 mit f >!gender Begründung
zurückgewiesen: Dem Antrage des Klägers auf

Einholung eines weiteren ärztlichen Gutachtens

konnte nicht stattgegeben werden, weil das von

<ler Berufsgenossenschaft eingeholte- Gutachten

des Augenarztes Dr. B. in einwandfreier und

überzeugender Weise dartut, daß in dem durch

die Unfallfolgen verursachten Zustande eine we-

seotliche Besserung eingetreten ist. Diese be¬

steht darin, daß der Verletzte sich an das ein¬

äugige Sehen gewöhnt und wieder ein gutes
einäugiges Tieferschätzungsvermögen erworben

hat. Das Sehvermögen ist bis auf Fingerzählen
in einer Entfernung von einem halben Meter

herabgesetzt. Der Verletzte ist also nicht völlig
erblindet, die Gefahr, gegen die ihn die Rente

sichern soll, ist also nicht so groß, als wenn die

Sehkraft auf dem verletzten Auge gänzlich er¬

loschen wäre. Die Rente von 25 Proz., die bei

völliger Erblindung des verletzten Auges und

erhalten gebliebener normaler Sehkraft des un¬

verletzten Auges gewährt zu werden pflegt, wäre

im vorliegenden Falle, wo es sich um den Ein¬

tritt des sogenannten Dauerzustandes handelt,
offenbar zu hoch. Und deshalb ist auch die

Herabsetzung der Rente um nur 5 Proz. auf

20 Proz. ausnahmweise gerechtfertigt.

Ebr. Selbständiger Bauherr oder unfall-

versicherungspflichtiger Arbeiter? Diese Frage
hat das Reichsversicherungsamt in einem Urteil

vom 16. Dezember 1914 (Ia 12174/13 16 B.) zu¬

gunsten der Hinterbliebenen eines Verletzten

endgültig entschieden.

Der Maurer Fr. aus B. war zugleich Stellen-

besitxer dortselbst. Am 17. März 1913 wurde Fr.

beim Abbruch einer alten Scheune von einer um¬

stürzenden Mauer derart unglücklich verletzt, daß

er an den Folgen bereits am 21. März verstarb.

Die Witwe erhob für sich und ihre vier unter

15 Jahre alten Kinder bei der Schlesisch-Posen-

schen Baugewerks-Berufsgenossenschaft Anspruch
auf Zahlung der Hinterbliebenenrente. Dieser An¬

bruch wurde jedoch abgewiesen, weil „Fr. als

Bauherr und Unternehmer nicht versicherungs-
pflichtig gewesen ist**.

Gegen den ablehnenden Bescheid der Berufs-

jenossenschaft wurde Berufung beim Königlichen
'berversicherungsamt Liegnitz eingelegt Dieses

it am 31. Oktober 1913 die Genossenschaft zur

Zahlung der Hinterbliebenenrente verurteilt (Pro-
'"Oliste 1913 Nr. 26 U. 45).

Aus den Gründen: Nach dem Ergebnis der

'-* ugenvernehmung im mündlichen Verhandlungs-
nnin hat das Oberversicherungsamt hinsichtlich
t Beteiligung des verunglückten Ehemanns der

«gerin und des Maurermeisters M. an den frag¬
en Scheunenbau folgendes für erwiesen er¬

achtet; Der Ehemann der Klägerin hat während

der Abbrucharbeiten im Dienste des Maurer¬

meisters M. gestanden. Er hat mit Hilfe des

Maurers J., der zu jener Zeit ebenfalls im Dienste

des M. stand, auf Grund vorhergegangener Ver¬

einbarung mit M. die Abbruchsarbeiten an der

alten Scheune bis zu dem fraglichen Unglücksfalle
ausgeführt. Der Verunglückte war verpflichtet
zur Tragung der Baukosten, zur Lohnzahlung an

die Mitarbeiter, zur Zahlung des Meistergroschens
und 5 Proz. der gezahlten Löhne an M. als Ent¬

schädigung für Hergabe von Rüstung und Ge¬

räten und für die gezahlten Kassenbeiträge usw.

Alles übrige zur Bauausführung hat M. geleistet
bezw. geliefert. Insbesondere hat er die Bau¬

zeichnung und die statische Berechnung geprüft
und die behördliche Genehmigung zum Bau ein¬

geholt. Sodann hat er die Bauleitung und Bau¬

aufsicht ausgeführt. Er hat außer dem Ver¬

unglückten und J noch weitere Bauarbeiter zur

Bauausführung gestellt. M. hat die Versicherungs¬
beiträge entrichtet. Er hat, wie schon oben be¬

merkt, die zum Bau erforderlichen Rüstungen
und Geräte hergegeben und einen Teil des zum

Bau erforderlichen Materials (Träger, Kalk und

Zement) geliefert. Als Gewinn aus dem Bau hat

M. den Meistergroschen bezogen. Ferner hat er,

wie er selbst zugibt, aus der erwähnten Material¬

lieferung einen Gewinn erzielt. Endlich kann

ihm aus der erwähnten 5 prozentigen Entschädi¬

gung ein Gewinn erwachsen sein.

Hiernach erscheint die Unternehmereigen¬
schaft des Maurermeisters M. bezw. des ver¬

storbenen Ehemanns der Klägerin nicht scharf

abgegrenzt, da das wirtschaftliche Ergebnis bezw.

der Wert der geleisteten Arbeiten bei den Be¬

teiligten, allerdings in verschiedenem Maße, zum

Vorteil oder Nachteil gereicht. Nach Lage der

Sache hat jedoch das Oberversicherungsamt die

Überzeugung gewonnen, daß der Verunglückte
die Mittel zu den hier in Frage kommenden Ar¬

beiten hergegeben hat und an den Abbruchs¬

arbeiten als Vorarbeiter im Dienste des M. tätig
war. In Übereinstimmung damit hat das Ober¬

versicherungsamt ferner angenommen, daß der

überwiegende Teil der Tätigkeit als Unternehmer

im vorliegenden Fall auf Seiten des Maurermeisters

M. zu suchen ist. Hieran ändert der Umstand

nichts, daß der Neubau in das Eigentum der

Witwe des Verstorbenen überging.
Den Rekurs der Genossenschaft wies das

Reichsversicherungsamt mit folgenderBegründung
zurück:

Das Reichsversicherungsamt hat keinen An¬

laß gefunden, von der Entscheidung des Ober¬

versicherungsamts abzuweichen. Wenn auch im

allgemeinen der Bauherr nicht als Arbeiter des

von ihm beauftragten Unternehmers angesehen
werden kann, so hat das Rekursgericht doch unter

Berücksichtigung der eigenartigen Verhältnisse

des vorliegenden Falles sich der Begründung des

Oberversicherungsamts angeschlossen und ange¬

nommen, daß der Maurer Fr. bei den Bauarbeiten

an seiner Scheune als Arbeiter im Betriebe des

Maurermeisters M. mitgewirkt hat. Da dieser

aus den Arbeitslöhnen die Meistergebühr bezog,
einen Teil der erforderlichen Baustoffe mit Ge¬

winn lieferte und die beim Scheunenbau tätigen
Arbeiter, darunter auch den verstorbenen Fr.

gegen Krankheit und Invalidität versicherte, lagen
bei der ihm von Kr. übertragenen Arbeit im we¬

sentlichen dieselben Verhältnisse vor, wie bei

einem anderen zu seinem Gewerbebetriebe ge¬

hörigen Bau. Daß M. dem Fr. die Ausführung
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«i< r \i>tiruch»arbeiten selbständig überlassen hatte

nnd dieser dabei selbst Anweisungen erteilte,

sm&ert nichts an der Auffassung, daß Fr. bei

Ausführung der Arbeiten als Arbeiter des M.

anzusehen war, zumal da dieser, wie aus seiner

Auskunft vom 23. November 1914 in Verbindung

mit seiner Aussage vor dem Oberversicherungs¬

amt erhellt, vereinbarungsgemäß die .Neubau¬

arbeiten an der Scheune bis zu Knde zu leiten

und zu beaufsichtigen gehabt hätte, auch wenn

Fr nicht verunglückt wäre Dieser hätte sich

den Anweisungen cks M. bezüglich der Bauaus¬

führung zu fügen gehabt wie jeder andere Ar¬

beiter im Baugewerbe auch. Da der Maurer Fr.

mithin zur Zeit des l'nfalls vom 17. März 1913 ein

im Betriebe des Maurermeisters M. beschäftigter
Arbeiter war, so ist die Berufsgenossenschaft
mit Kecht zur Kntschädigungsleistung verurteilt

worden.

«*
I

Soziale Chronik.

Fürsorge fflr verstümmelte Kriegsinvaliden.
Wie der preußische Handelsminister bekanntgibt,
finden zur Zeit in den Zentralstellen des Reichs

und Preußens Verhandlungen über eine staatliche

Organisation der Fürsorge für die verstümmelten

Kriegsinvaliden statt. Es handelt sich hierbei

vor allen Dingen darum, den Krieesinvaliden vor

und mit dem Abschlüsse des der Militärverwaltung
obliegenden Heilverfahrens mit Berufsberatung
zur Seite zu stehen, mitzuhelfen, um sie bald¬

möglichst in den Stand zu setzen, sich in ihrem

seitherigen, einem verwandten oder einem neuen

Berufe zu betätigen, und ihnen Arbeit nachzu¬

weisen. Hand in Hand hiermit soll auf Arbeit¬

geber und Arbeitnehmer eingewirkt werden, und

zwar auf die ersteren, daß sie Kriegsinvaliden in

tunlichst weitgehendem Maße in ihren Betrieben

beschäftigen, auf die letzteren, daß sie der Auf¬

nahme der Kriegsinvaliden in die Arbeitsgemein¬
schaft keine Schwierigkeiten bereiten, auf die

Kriegsinvaliden selbst endlich, daß sie von de-

Überzeugung durchdrungen werden, trotz ihrer

Verstümmelung noch volle oder zum Lebens¬

unterhalt ausreichende Arbeit leisten zu können.

Bei der Losung dieser Aufgabe verspricht
man sich durch die gewerbliche Unterrichtsver¬

waltung und die Gewerbeaufsichtsbamten wert¬

volle Dienste. Die gewerblichen Kachschulen,
insbesondere die mit Lehrwerkstätten aus¬

gestatteten, und die Gewerbeförderungsanstalten
bieten die Gelegenheit, verstümmelte Kriegs¬
invaliden zu den für sie passenden Berufen

tauglich zu machen. Die Leiter der Fachschulen

und Meisterkurse unddieGewerbeaufsichtsbeamten

werden ferner vermöge ihrer Beziehungen zu

Handwerk und Industrie bei der Berufsberatung
und Arbeitsvermittlung mitwirken können. Man

erwartet deshalb mit Recht, daß Regierungs- und

Gcwerbeschulräte s >wie auch die Regierungs- und

Gewerberate sich mit den Aufgaben dieser Für¬

sorge vertraut maenen und ihnen ihr volles
Interesse zuwenden werden.

Eine gute Kenntnis über die in Frage
kommenden Aufgaben vermittelt das Schriftchen

„Kriegsfürsorge* des Herrn Prof. Dr. Biesalski.
Ks künn auch dem praktischen Sozialpolitiker in

der Arbeiterversicherung zur Durchsicht nur warm

empfahlen werden.

Ober die Tätigkeit der Landesversiche¬

rungsanstalt Berlin im Jahre 1913 sagt der jetzt
erschienene Vcrwaltungsbericht:

)er Vermögensbestand der Anstalt hat sich

um rund V * auf 1071 * Millionen Mark gesteigert
Außer an verschiedene gemeinnützige Organi¬
sationen wurden der Landesversicherungsanstalr

Ostpreußen eine Million für Wohlfahrtshypothekea
zur Verfügung gestellt. Das Gemeinvermögen
dpr Anstalt betrug über 91/. Millionen, die Be

lastung des Sondervermögens der Anstalt au>

Renten 1964674 Mk. gegen 1867287 Mk. im

.Jahre 1912. Die Zahl der Invalidenrentenanträg»
hat mit 6665 neuen Anträgen gegen das Vorjahr
um 8 Proz. zugenommen, eine Folge des ziemlich

erheblichen Druckes, der in Berlin auf dem

Arbeitsmarkte, hauptsächlich im Baugewerbe
lastete. Von den Renten mußte ein Drittel ab-

gelehnt werden, während ein Teil der Anträge
Veranlassung zur Einleitung eines Heilverfahrens

bot. Soweit Anstaltsbehandlung in Frage kam,
wurde sie fast ausnahmslos in den Beelitzer

Heilstätten durchgeführt.
Den Hauptgrund der Invalidisierung bildet

die Lungenschwindsucht mit 27 Proz., die in dem

20. 24. Lebensjahre bis zu 60 Proz. ansteigt. Am

meisten werden die Metall-, Holz- und Bau

arbeiter, die in Staubberufen beschäftigt sind,
befallen. Der Lungenheilstätte in Beelitz wurden

3780, dem Sanatorium 2469 Personen überwiesen.

Die Kosten des gesamten Heilverfahrens, das

auch die Zahnbehandlung und den Zahnersatz in

eigenen Instituten umfaßt, übersteigen 3'/. Millionen
Mark und machen die Hälfte der Gesamtleistungen
aus der Invaliden- und Hinterbliebenenversiche

rung aus. Die Heilerfolge sind günstig, trotzdem

in der Lungenheilstätte immer mehr Schwerkranke

aufgenommen werden, so daß sie sich allmählich

zu einem Spezialkrankenhaus für Lungenkrank*
entwickelt, was im Interesse der Bekämpfung
der Tuberkulose als Volkskrankheit nur freudigst
zu begrüßen ist. Interessent ist aber die Fest

Stellung, daß die in den früheren Jahren ge¬
machte Erfahrung, daß durch die Erhaltung der

Erwerbsfähigkeit durch die Beiträge der Ver¬

sicherten allein die Kosten des Heilverfahrei^

gedeckt würden, nicht den Tatsachen zu ent

sprechen scheint."

Literatur*

Jahrbuch der Arbeiterversicherung 1913 in

Form eines Ergänzungsbandes zum Jahrgang 1914,

von P. Schindler, Rechnungsrat, und Dr. jur
H. Götze. Preis des Ergänzungsbandes 4 Mk., zu¬

sammen mit Jahrgang 1914 bezogen 12 Mk. Verbo

der Liebeischen Buchhandlung (Inh. Bauer &

Richter), Berlin W 57. Der Götze-Schindler 19!»

bringt alle organisatorischen und sonstigen Neue¬

rungen und Veränderungen bei den Versicherung¬
behörden und Versicherungsträgern, die bis zur

Drucklegung bekanntgegeben werden, sämtlich»

neu ergangenen, für die Durchführung der Sozial

Versicherung wichtigen Verordnungen sowie n:

ergänzenden Bemerkungen zu den einzeln

Paragraphen die im laufenden Jahr ergangen
höchstinstanzlichen Entscheidungen und schlie

lieh das Verzeichnis der gültigen Ortslöhne u I

Jahresarbeitsverdienste land- und forstwirtscha
licher Arbeiter. Das Jahrbuch 1914, mit dem I

gänzungsband vereinigt, gibt demnach das g
samte Gesetzesmatei ial mit allem Zubehör für d

praktischen Gebrauch in handlicher Ausgabe u

gewährt leicht einen vollständigen Überblick ül

die gesarn e Rechtslage in der Arbeiterversichenr
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Beantwortung von Antragen.
(Für briefliche Auskünfte sind stets 26 Pf. für entstehende Auslasen einzusenden.)

Mach En.

Frage: Unser Mitglied N. N. hat am 17. De-

xember einen Betriebsunfall erlitten. Am 23.Januar

ist das Mitglied wieder arbeitsfähig geworden. In¬

folge Beacnäftigungswechsel scheidet das Mitglied
aus unserer Kasse aus. Muß ihn die für seine

neue Tätigkeit zustandige Allg. OKK. aufnehmen?

Hat der Versicherte noch Rechte an unsere Kasse?
Antwort: Gemäß § 312 RVO. erlischt die

Mitgliedschaft zu Ihrer Kasse. Falls noch weitere

ärztliche Hilfe in Frage kommt, hat die neue

Kasse diese gemäß § 212 RVO. zu gewähren.

Nach E.

Frage: Hat ein Unfallverletzter neben dem

Hausgeld Anspruch auf den vollen Betrag des

Uniallzuschusses nach § (73 RVO. oder auch nur

in Höhe des halben Betrages?
Antwort: Das Hausgeld beträgt nach § 186

die Hälfte des Krankengeldes. Gemäß § 573 RVO.

ist das Krankengeld auf zwei Drittel des Grund¬
lohns zu erhöhen. Das Hausgeld würde danach

im Falle des §573 ein Drittel des Grundlohns

betragen. Das Hausgeld erhöht sich also nur

um die Hälfte des Unfallzuschusses und nicht

um den vollen Zuschuß.

Nach L.

Frage: Hat die Wöchnerin eines bei uns

?ersicherten Kriegsteilnehmers Anspruch auf
Wochen- und Stillgeld, wenn sie am 2. Septem¬
ber 1914 entbunden wurde?

Antwort: Die Wöchnerin, die am 2. Sep¬
tember entbunden ist, hat keinerlei Ansprüche
auf Kriegswochenhilfe.
Nach R.

Frage: Der Vorstand unserer Kasse hat in
seiner Sitzung am 1. Februar 1915 beschlossen,
den stellvertr. Vorsitzenden aushilfsweise während
des Krieges anzustellen. Unsere Satzung hat in

f 59 Abs. 1 folgenden Wortlaut: „Die Mitglieder
des Vorstandes verwalten ihr Amt unentgeltlich
als Ehrenamt Sie dürfen nicht zugleich besoldete
Beamte oder Angestellte der Kasse sein." Ist

es nun zulässig, daß der Betreffende noch als
stellvertr. Vorsitzender seinen Posten behalten
kann oder ist er gezwungen, sein Amt nieder¬

zulegen ?
Antwort: § 21 RVO. spricht nur von Be¬

amten. Ihre Satzung geht also darüber hinaus,
indem sie auch ausdrücklich Angestellte hervor¬
hebt Danach ist die Rechtslage zweifelhaft
Hoffmann ist in seinem Kommentar der Ansicht,
daß nicht bloß Beamte, sondern auch Angestellte
nicht zugleich ehrenamtliche Mitglieder des Vor¬

standes sein können. Hahn ist in seinem Kom¬
mentar entgegengesetzter Ansicht. Das alles trifft
aber nur zu für die Gesetzesauslegung. Mit Rück¬
sicht auf Ihr Statut dürften wohl auch Angestellte
keine ehrenamtliche Vorstandsposten bekleiden.
Immerhin erscheint es zweckmäßig, es auf eine

Entscheidung ankommen zu lassen. Da der stell«
?ertr. Vorsitzende nur aushilfsweise im Kassen¬
dienst tätig sein soll (wohl im Hinblick auf die
durch Einziehung von Angestellten entstandenen

Lücken), so ließe sich im vorliegenden Falle be¬

tonen, daß hier ein Verhältnis als Beamter oder

Angestellter nicht in Frage kommt Dabei kann
auch auf § 351 RVO. verwiesen werden. Ein Be¬

amtenverhältnis kommt nicht in Frage. Unter¬

liegt aber der aushilfsweise tätige 2. Vorsitzende
nicht der Dienstordnung, so kann auch von keinem

Verhältnis als Angestellter bezw. von einer Tätig¬
heit mit Aussicht auf dauernde Anstellung ge¬

sprochen werden. Mit Rücksicht auf diesen Sach¬
verhalt wäre dann die Zuläasigkeit der Anwen¬

dung des § 59 Abs. 1 ihrer Satzung zu bestreiten.

Nach Seh.

Frage: Eine Ehefrau hat am 2. Januar ent¬
bunden und gehört als freiwilliges Mitglied der
hiesigen Ortskrankenkasse an. Da Steißlage
vorlag, hielt die Hebamme Hinzuziehung eines
Arztes für notwendig. Die Kasse hat naen Erlaß
des Notgesetzes beschlossen, Wöchnerinnen, die
bei ihr versichert sind, Arzthilfe zu gewähren,
dagegen keine Hebammenhilfe. Die Arztkosten
sollen danach von den nach der Bundesrats¬
verordnung vom 3. Dezember 1914 (§ 3 Ziff. 1)
zugewiesenen 25 Mk. in Abzug gebracht und der
verbleibende Oberschuß herausgezahlt werden.
Im vorliegenden Falle betragen die Arztkosten
25 Mk. Kann die Kasse auch zur Zahlung der
Hebammenkosten herangezogen werden?

Antwort: Die Kasse hätte zunächst 25Mk.
als Wochenhilfe zu gewähren. Nach Ziffer 4 der

Bundesratsverordnung kann sie diese Hilfe ab¬
lösen durch Gewährung von Arzt- und Heb¬
ammenhilfe. Es ist in der Verordnung nichts
davon gesagt, daß die Kasse sich von ihrer Ver¬

pflichtung nach § 3 Ziffer 1 befreien kann, wenn

sie nur Arzthilfe gewährt Die Kasse müßte
danach zum mindesten die notwendigen Kosten
für die Hebamme ersetzen und kann dann den
Rest der 25 Mk. auf die Kosten für den Arzt
verrechnen. Diese Auffassung findet ihre Be¬

stätigung in dem Erlaß des preußischen Handels¬
ministers (»Volkst Zeitschr." Nr. 2 Seite 17). Ist
dieser Erlaß auch nicht bindend, so läßt er doch
immerhin Schlüsse zu für die Auslegung der

Verordnung. Eventuell kommt es auf instanzielle

Entscheidung an, weshalb es zweckmäßig er¬

scheint, die Hebammenkosten zu liquidieren und
im Falle einer Nichterstattung Beschwerde zu

führen.

Nach Ti.

Frage: Gehört eine Person, welche für ein
Geschäft in der eigenen Häuslichkeit Näharbeiten

verrichtet, zu den Hausgewerbtreibenden oder zu

den vom Geschäft versicherungspflichtigen Per¬
sonen? Der Verdienst beträgt monatl. 12—15 Mk.

Antwort: Offenbar gilt die in Betracht kom¬
mende Näherin als Hausgewerbtreibende (§ 162

RVO.). Sie unterliegt danach den Bestimmungen
gemäß § 466 ff. RVO.). Diese sind aber nach dem
Notgesetz vom 4. August 1914 Ziff. 3 (vergleiche
„Volkst Zeitschr." vom 15. August 1914) aufge¬
hoben worden. Insofern erscheint die Einführung
eines Statuts über die hausgewerbliche Kranken¬

versicherung in Ihrer Kasse notwendig, wenn es

nicht schon geschehen ist.

Nach T.

Frage: Ist das Wochengeld nach dem Tode

des Kindes weiter zu zahlen? Liegen Entschei¬

dungen vor, daß dies nicht zu geschehen hat?

Antwort: Das Wochengeld ist unabhängig
vom Tode oder Leben des Kindes infolge der

Geburt zu gewähren. Eine entgegengesetzte Ent¬

scheidung hierüber liegt nicht vor. Die in der

„Volkst. Zeitschr." Nr. 2 vom 15. Januar nach Ha.

Ziffer 3 gegebene Antwort ist nur in Verbindung
mit Ziffer 4 zu verstehen. Infolge eines techni¬

schen Versehens ist damals nicht scharf genug
Tod der Wöchnerin hervorgehoben worden. Da¬

mit erledigt sich auch der Hinweis auf die .Ar¬
beiter-Versorgung" Nr. 9 und „Versicherungs¬
bote" Nr. 6.
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in besterVerarbeitung unterVerwen¬
dung feinster Materialien und ange¬
messener Preisberechnung liefert die

M-icfT» lelzndiBtrie
G. m. b. H.

= Dortmund ¦«

8s^»Jflirii für IrMkeikaA^eUricatoH«
langjährige Utftranttn grofsr Kassen I

"1 Feinste Referenzen.

Produktiv- nnd Verkaufe-
Genossenschaft

Berliner Bandapten
E. 0« nie b. ff*

fO.1t, ftlioalckerstr. BSh.

Gegr. am 1. Juli 1907 von

organisierten Bandagisten-Gehilfen.

Utftrant der Krankenkassen Berlin» und

der Vororte und der Konsum • Genessen-
sdisfl Bereits und Umgegend C 0. m. b. H.

Alle Arbeiten werden in eigener
Werkstatt ausgeführt fMf

Im Februar d. Js. erschien und ist durch
den unterzeichneten Verlag zu beziehen:

Arzneioerordnunssbuch
«rffleRimkeift^
Preis pre Exemplar 1,80 Mk. exkl. Perte.

Wir empfehlen jeder Krankenkasse, soweit
ein solches Buch noch nicht vorbestellt sein

sollte, sich ein solches zu beschaffen.

Vertag derZentralkommission derKranken¬
kassen Berlins und derVororte, Berlin C 25

Alexanderstraße 39-40.

ezept-Revision
aowaal aof Richtigkeit dar Taxe ab auch aal
Zweckmäßigkeit der Vcrordnonjciwriaa «hernimmt [«
«¦ff mrmma laaffAkrlfjer Brffahraofea

Oberapotheker A. Kofika
Leiterdes Bezept-Prflfungsbureaue der Allgemeinen

Ortskrankenkasse der Stadt Berlin.

1. Oktober bis 15 Mal Berlin-Wilmersdorf, Kalstralttt 48a
15. Mai Ms 30 September Klefersfelden (Bafnm].

Stellennochoelse
des Verbandes

Zentralstellennachweis t

Berlin 0 27, Dircksenstraße 4.
Fflr Besirk Ostpreußen: Gustav
Reiher, Neuhausen-Tiergarten
bei Königsberg.

Fflr Besirk Baden nnd die Ptnlit
Jakob Lüttinger, Mannheim,
Langestraße 13.

FOr Besirk Württemberg nnd
Hohenzollern t Paul Dau, Stutt¬
gart, Schwabstr. 38b HL

Provinz Sachsen-Anhalt, Leiter:
W. Krone, Magdeburg, Hassel-
bachstraße 2, IV.

Pur Besirk Kfolgrnkh Saehaen:
Leipzig,Schenkendorfstrsße 60.

Berlin, OeschiftssteUe: O 27,
Dircksenstraße 4 I, Telephon:
Amt Konigstadt 617a

Breslau. Leiter: P. Kitzler, Bres¬
lau, Blücherplatz 20.

Chemnitz, Leiter: Max Hofmann,
Sonnenstraße 66 p.

Dresden. Leiter: Max Schreiber,
A., Rosenstraße 92 I, Telephon-
Nebenanschluß 19596.

eßlingen n. N„ Leiter: O.Weber,
Eßlingen, Ob. Gartenstraße 46.

Frankfurt n.M., Leiter: Nicolaus
Schmitt, Battonnstraße 25 II,
Geschäftskunden: Wochentags
abends von 61/»—-81/» Uhr.

Hamburg, OeschiftssteUe: Ham-
merbrookstrsße 17. Femspr..
Gruppe 4, 7174.

Königsberg I. Pr„ Leiter: Här¬
tung, Yorkstraße 39.

Leipzig, Leiter: Otto Haußherr,
Arndtstraße 64.

Ludwigsburg, Leiter: Friedrich
Münch, Talstraße 23.

Nordbayern. Leiter: GeorgKöpp-
linger, Fürth (Bayern), Heim
gartenstraße 1.

Plauen I. V„ Leiter: Max Rinn,
Chamissostraße 36II.

Pforzheim, Leiter: H.Vöhringer,
Gr. Gerberstraße 21.

Stuttgart, Leiter: Paul Dau,
Schwabstraße 38b III.
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